12.2024

LEITFADEN
KINDESSCHUTZ

hinschauen.
einschatzen.
begleiten.

heb!(@)

Fruherkennung von ungiinstigen Entwicklungen und Kindeswohlgefahrdung
fUr Fachpersonen im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, Eltern, Erziehungsberechtigten und Bezugspersonen

1  EINLEITUNG

2 DAS WICHTIGSTE IN KURZE

2.1 Grundsatze im Kindesschutz

2.2 Fachlicher Austausch

2.3  Strukturiertes Vorgehen in finf Phasen

2.4 Weitere Grundlagen und Arbeitsinstrumente

3  GRUNDLAGEN
3.1 Kindeswohl
3.2  Kindeswohlgefahrdung
3.3 Ungunstige Entwicklungen
3.4  Herausforderungen und Umgang mit Unsicherheit
3.5 Handlungsebenen im Kindesschutz
3.6 Behordlicher Kindesschutz und Meldevorschriften
3.7  Zusammenarbeit, Informationsaustausch
und Datenschutz

4 UBERGEORDNETE PRAKTISCHE HINWEISE

4.1 Austausch, Vernetzung und fachliche Unterstitzung

4.2  Beteiligung der Eltern, Kinder und Jugendlichen

5 PHASEN EINES STRUKTURIERTEN VORGEHENS

5.1  Phase 1: Anzeichen erkennen

5.2 Phase 2: Gesamtsituation erfassen

5.3 Phase 3: Risiko einschatzen

5.4  Phase 4: Vorgehen planen

5.5 Phase 5: Handeln und uberprufen

9) BERATUNGS- UND UNTERSTUTZUNGS-
ANGEBOTE

6.1 Beratung und Unterstltzung fur Fachpersonen

6.2 Beratung und Unterstutzung fur Betroffene

6.3 Kontakte fur Hilfe in Notsituationen

6.4  Spezifische Angebote

Eine Kooperation zwischen dem Departement des Innern / Amt fUr Soziales
und dem Gesundheitsdepartement / Amt flir Gesundheitsvorsorge

Kanton St.Gallen


https://www.sg.ch/

Kanton St.Gallen
Amt fiir Soziales
Spisergasse 41
9001 St.Gallen

T 058 229 33 18
jugend@sg.ch
www.jugend.sg.ch

T www.jugend.sg.ch = Kindesschutz < Kindesschutz-Konferenz.
2 www.fruehekindheit-sg.ch = Frilhe Kindheit = Kanton = Umsetzungsorganisation.

Dieser Leitfaden entstand in Zusammenarbeit mit der Kindesschutz-Konferenz
unter Einbezug der Fachkonferenz «Frlihe Férderung»2 sowie der Organisatio-
nen, Verbande und Departemente Inneres, Bildung, Gesundheit sowie Sicherheit
und Justiz, die in diesen Fachkonferenzen vertreten sind. Bertcksichtigt wurden
zudem Ruckmeldungen von Prof. Dr. Andreas Jud, Universitatsklinikum Ulm. Der
Leitfaden stUtzt sich auf das Dokument «Kindeswohlgefahrdung erkennen und
angemessen handeln» aus dem Jahr 2020 von Kinderschutz Schweiz und ent-
spricht einer umfassenden Neubearbeitung des St.Galler «Leitfaden fiir das Vor-
gehen bei Gefdhrdung des Kindeswohls» aus dem Jahr 2013.

Der Leitfaden ist Teil des Gesamtpakets «heb! — hinschauen. einschétzen.
begleiten.» (www.heb.sg.ch) mit Grundlagen und Instrumenten zur Friherken-
nung von ungunstigen Entwicklungen und Kindeswohlgefahrdung fir Fachper-
sonen im Kontakt mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Erziehungsberechtigten und
Bezugspersonen.

St.Gallen, Dezember 2024 (Erstausgabe Januar 2022)
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Zielgruppe dieses Leitfadens sind Fachpersonen, die mit Kindern und Jugendli-
chen aller Altersstufen, deren Eltern und/oder Bezugspersonen arbeiten. Sie alle
nehmen im Kindesschutz eine zentrale Rolle ein, auch wenn sie nicht
taglich mit kindesschutzrelevanten Themen in Kontakt sind.

Es ist wichtig, dass alle Fach- und Bezugspersonen im Umfeld von Kindern und
Jugendlichen sowohl hinsehen als auch Anzeichen flr eine ungunstige Entwick-
lung oder Kindeswohlgeféhrdung wahrnehmen und ernst nehmen sowie ein
gutes Netzwerk bilden. Die Belastung und Folgen fur die Kinder sowie das Aus-
mass von Geféhrdungen des Kindeswohls werden haufig unterschatzt. Gleich-
zeitig handelt es sich oft um Situationen, die nicht eindeutig sind und selten
innert weniger Tage tiefgreifende Interventionen erfordern. Viel haufiger sind
Fachpersonen mit unklaren oder schwierig einzuschatzenden Situa-
tionen und Unsicherheiten im weiteren Vorgehen konfrontiert.

Wenn ungunstige Entwicklungen und Kindeswohlgefahrdungen in einem frihen
Stadium erkannt werden, kénnen das Risiko fur Folgeschaden und einschnei-
dende Interventionen vermindert und eine gesunde Entwicklung sowie ein gelin-
gendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen geférdert werden. Mit nieder-
schwelliger und insbesondere rechtzeitiger fachlicher Unterstiitzung
sollen Eltern in ihren Erziehungs-, Betreuungs- und Schutzaufgaben
gestarkt werden. Fachpersonen sind darum gefordert, Anzeichen sowie
«schleichende» Veranderungen frih wahrzunehmen und ernst zu nehmen, eine
Gesamteinschatzung vorzunehmen und sich fachlich auszutauschen oder
externe fachliche Unterstltzung zuzuziehen. Unter Umstanden besteht auch
eine Verpflichtung dazu (siehe Abschnitt 3.6.3 «Meldevorschriften an die KESB»).
Hilfreich ist ein strukturiertes Vorgehen, das die Bediirfnisse der Kinder
und Jugendlichen ins Zentrum stellt.

Wenn Eltern nicht in angemessener Weise fir das Kindeswohl sorgen und ihre
Erziehungsverantwortung wahrnehmen, ist es im Interesse des Kindes, dass die
Eltern begleitet, unterstitzt, beraten und damit befahigt werden, das Wohl ihrer
Kinder wieder sicherstellen zu kénnen. In der Regel sind Eltern die wichtig-
sten Bezugspersonen fir Kinder und Jugendliche und die Eltern wollen
ein gutes Leben fiir ihre Kinder. Deshalb sind die Starkung der elterlichen
Kompetenzen und die Forderung der Eltern-Kind-Beziehung durch geeignete
Unterstlitzung von zentraler Bedeutung, damit sie selber die Schutz- und Ent-
wicklungsbedtirfnisse ihrer Kinder sicherstellen kdnnen. Dies bedingt ein
Begegnen auf Augenhéhe und eine echte Kooperation mit den Eltern,
indem sie und die Kinder ernst genommen und die Hintergriinde fiir ihre
Verhaltensweisen anerkannt werden. Dazu gehort, nach Ressourcen der
Erziehenden, aber auch der Kinder und Jugendlichen sowie weiteren Bezugs-
personen im System zu suchen, sie zu erkennen und im Sinn von positiven
Entwicklungen einzusetzen und zu férdern. Wertschatzende und gute Arbeits-
beziehungen mit den Eltern und unter den Fachpersonen férdern die Akzeptanz
von Unterstltzungsprozessen und bestimmen damit erheblich deren Qualitat
und Wirksamkeit.

In diesem Leitfaden wird Uberwiegend von «Eltern» gesprochen. Mit diesem
Begriff sind im vorliegenden Dokument nebst den Elternteilen von Kindern und
Jugendlichen immer auch alle Erziehungsberechtigten (z.B. Pflegeeltern) ge-
meint. Weitere Erziehungsverantwortliche und Bezugspersonen gilt es dartber
hinaus mitzudenken und ebenfalls einzubeziehen.

Dieser Leitfaden dient Fachpersonen als Orientierungshilfe, um unglnstige Ent-
wicklungen und Kindeswohlgefahrdungen frih zu erkennen, einzuschatzen und
angemessen zu handeln. Er unterstltzt Fachpersonen bei Situationen, in denen
sie eine ungunstige Entwicklung oder Kindeswohlgefahrdung feststellen oder
vermuten oder wenn sie den Eindruck haben, dass es dazu kommen konnte
oder einfach das Geflihl haben, dass «etwas nicht stimmt».
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1 EINLEITUNG

Dieser Leitfaden will insbesondere Mut machen, friih hinzuschauen, mit

solchen Situationen nicht alleine zu bleiben und sich friihzeitig fachliche

Unterstlitzung beizuziehen zum Schutz und zur Férderung der Kinder.

In diesem Sinn dient dieser Leitfaden auch der Sensibilisierung und empfiehlt

sich als Hilfsmittel sowie Nachschlagwerk in konkreten Situationen:

— Wie erkenne ich (frihzeitig) eine ungunstige Entwicklung bzw. Kindes-
wohlgefahrdung?

— Wie kann ich die Situation einschatzen?

— Wie kann ich angemessen vorgehen?

— Wo erhalte ich fachliche Unterstitzung?

Der Leitfaden bietet zu diesen Fragen Grundlagen
und Orientierungshilfe entlang von fiinf Phasen:

PHASE 1
Anzeichen
erkennen

S 4

PHASE 2
Gesamt-
situation
erfassen

PHASE 5
handeln und
tberprifen

N

PHASE 4
Vorgehen
planen

PHASE 3
Risiko
einschéatzen

Sie werden vermutlich feststellen, dass Sie viele der praktischen Hinweise in
diesem Leitfaden bereits umsetzen. Gut, wenn Sie sich bestétigt fihlen und
zusatzlich Orientierung sowie eine gemeinsame Sprache flr die Zusammenarbeit
mit weiteren Fachpersonen finden.

Wer nicht Uber die Mdglichkeiten verflgt, sich eingehend mit dem Leit-
faden auseinanderzusetzen oder bei der Umsetzung von Anregungen des
Leitfadens in der Praxis an Grenzen stosst, findet in Kapitel 2 «Das Wich-
tigste in Kirze» eine Zusammenfassung.

Wenn Sie den Leitfaden als gedrucktes Dokument lesen, finden Sie direkt
verlinkte und mit dem Symbol || gekennzeichnete Dokumente Uber die digitale
Version des Leitfadens oder das interaktive heb!-Dokument auf der Website
www.heb.sg.ch.
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Sorgfaltiges Handeln, welches das Kindeswohl ins Zentrum riickt, orientiert sich
an folgenden zehn Grundsatzen ((x] «10 Grundsétze im Kindesschutz»):

Jede Situation ist einzigartig.
Mit Blick auf den langfristigen Schutz handeln.

Mindestens 4-Augen-Prinzip: fachlich austauschen
und interdisziplinar zusammenarbeiten.

Strukturiert vorgehen und Orientierung schaffen.

Berufliche Mdéglichkeiten ausschépfen
und eigene Grenzen achten.

Foérder-, Schutz- und Beteiligungsrechte von Kindern
und Jugendlichen achten.

Ressourcen erkennen und Erziehende stérken.
Ubergénge achtsam gestalten.
Rechtliche Bestimmungen bericksichtigen.

Sorgféltige Dokumentation von Beobachtungen
und Gesprachen (einschliesslich Fachstellen).

Die eigene Wahrnehmung sollte in der Regel im Austausch mit anderen Fach-
personen Uberprift werden (siehe Abschnitt 4.1 «Austausch, Vernetzung und
fachliche Unterstitzung»):

kollegiale Beratung/Intervision, Austausch mit Vorgesetzten,
Supervision;
Vernetzung mit weiteren Fachpersonen (z.B. Kinderarzteschaft, Schule,
Kinder- und Jugendarbeit, Kindertagesbetreuung) im Einverstandnis der
Betroffenen oder Einholen einer Einschatzung zu einer anonymisierten
Situation;
externe Fachberatung wie
— Beratung durch das Kinderschutzzentrum
— Regionale Fallberatung Kindesschutz
(Anmeldung Uber das Kinderschutzzentrum)
— Ostschweizer Kinderspital, Beratung zur Dringlichkeit einer &rztlichen
Untersuchung, Tel. 0900 144 100 (Interdisziplinarer Notfall: Tel. 071 243 71 11);
anonymisierter Austausch mit der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehérde (KESB).

Ein strukturiertes Vorgehen unterstitzt Fachpersonen in der Friherkennung von
ungunstigen Entwicklungen und Kindeswohlgefahrdung (siehe Kapitel 5 «Phasen
eines strukturierten Vorgehens»):

Abbildung 1: Grafik «Strukturiertes Vorgehen in finf Phasen», siehe Folgeseite.
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Phase 1: Anzeichen erkennen | siehe Abschnitt 5.1

Phase 2: Gesamtsituation erfassen | siehe Abschnitt 5.2 (Lebensbedingungen, Schutz- und Risikofaktoren auf Ebene Kind, Eltern, Umfeld)

Phase 3: Risiko einschatzen | siehe Abschnitt 5.3 (Risiko fiir unglnstige Entwicklung und Kindeswohlgefdhrdung? Wie sicher in der Einsch&tzung?)

GRUNER FALL

GELBER FALL

(sehr) niedriges Risiko, (sehr) niedriges Risiko,

ORANGER FALL
(eher/sehr) hohes Risiko,

ROTER FALL
(eher/sehr) hohes Risiko,

(sehr) sicher (eher/sehr) unsicher

Phase 4: Vorgehen planen | siehe Abschnitt 5.4

Fallbesprechung im Team,
evtl. Kontaktaufnahme mit
Kinderschutzzentrum

evtl. Fallbesprechung

im Team

(eher/sehr) unsicher (sehr) sicher

Fallbesprechung im Team, Absprache mit Vorgesetzten, i) (e

evtl. Kontaktaufnahme mit Kinderschutzzentrum oder KESB

- Polizeinotruf 117
- Ambulanz 144

kein Unterstiitzungs- o Unterstiitzung Unterstiitzung

Freiwilligkeit
zur Hilfeannahme

@ ©

keine Hilfe
evtl. Infos tiber Hilfs-
maéglichkeiten

Hilfe leisten, Hilfeplan

evtl. Hinzuziehen
von weiteren Stellen

Phase 5: Handeln und tiberpriifen siehe Abschnitt 5.5

Situation verbessert sich ausreichend
innert nitzlicher Frist und Situation bleibt
tiber bestimmten Zeitraum gut?
abschliessen, siehe
evtl. erhdhte @ ORANGER FALL @
Aufmerksamkeit

Eigene Méglichkeiten reichen aus und Fallfiihrung méglich?

@ =

Eltern und Kind bereit Verbindliche Fallfiihrung durch geeignete
und in der Lage, Hilfe Stelle moglich sowie Eltern und Kind bereit
anzunehmen? und in der Lage, Hilfe anzunehmen?

O 20 @

verbindliche

Meldung an KESB

Hilfe leisten, Hilfeplan

Ubergabe der
Fallfiihrung

evtl. Hinzuziehen weiterer
Fachstellen

Minimalziele innert
nitzlicher Frist erfallt?

Abklarung der Meldung

durch KESB und Entscheid

@ sieche ROTER FALL

Abbildung 1: Darstellung in Anlehnung an Kinderschutz Schweiz (Hrsg. 2020), Hauri, Andrea und Zingaro, Marco. Kindeswohlgeféhrdung erkennen und angemessen handeln.
Leitfaden fur Fachpersonen aus dem Sozialbereich. Bern: Kinderschutz Schweiz, 2. Uberarbeitete Auflage (Publikation im November 2020).

INHALT
Impressum

Einleitung

Das Wichtigste
in Kirze

3 Grundlagen

Ubergeordnete
praktische
Hinweise

Phasen eines
strukturierten
\orgehens

Beratungs- und
Unterstutzungs-
angebote

LEITFADEN
KINDESSCHUTZ

heb! 6



Neben diesem Leitfaden Kindesschutz bestehen weitere Grundlagen und
Arbeitsinstrumente zur Friherkennung von unglnstigen Entwicklungen und Kin-
deswohlgefahrdung fur Fachpersonen im Kontakt mit Kindern, Jugendlichen,
Eltern, Erziehungsberechtigten und Bezugspersonen:

Einsché&tzungshilfe zur Friiherkennung: Die Einschatzungshilfe ist eine
Reflexions-, Entscheidungs- und Dokumentationshilfe zur Friherkennung
von ungunstigen Entwicklungen, Kindeswohlgefahrdung und Unterstit-
zungsmoglichkeiten. Sie entspricht einer Kurzform dieses Leitfadens in
Bezug auf das Vorgehen. Sie liegt auch in einer bearbeitbaren Version zur
Anwendung in einer konkreten Situation vor.

Schutz- und Risikofaktoren: Zusammenstellungen von Schutz- und Risi-
kofaktoren zu den Altersgruppen der frilhen Kindheit (O bis 4 Jahre), der
mittleren Kindheit (5 bis 12 Jahre) sowie dem Jugendalter (13 bis 18 Jahre)
helfen, wissenschaftlich belegte Faktoren auf unterschiedlichen Ebenen in
den Blick zu nehmen.

Beratungs- und Unterstiitzungsangebote - «find help»: Mit diesem
Online-Verzeichnis kdnnen Fachpersonen, Betroffene und Angehdrige nach
passenden Angeboten im Bereich Gesundheit und Soziales suchen.

Grundlagen Friihe Kindheit: Diese Grundlagen enthalten Hinweise zu Ent-
wicklung, Schutz- und Risikofaktoren, Moglichkeiten und Herausforderun-
gen fur Fachpersonen im Kontakt mit Sduglingen, Kleinkindern, Eltern, Erzie-
hungsberechtigten und Bezugspersonen.

Diese Dokumente und Instrumente sowie eine Ubersicht finden sich Uber die
Website www.heb.sg.ch.
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GRUNDLAGEN

Dieses Kapitel des Leitfadens gibt einen Uberblick zu den Begriffen Kindeswohl,
ungunstige Entwicklung und Kindeswohlgefdhrdung. Es benennt die Grundbe-
durfnisse und Grundrechte von Kindern und Jugendlichen sowie Erscheinungs-
formen von Kindeswohlgefahrdung, deren Folgen und Ausmass. Weiter finden
sich Erlauterungen zu verschiedenen Handlungsebenen im Kindesschutz und
rechtlichen Grundlagen, die dabei unterstitzen, die eigene Rolle im System Kin-
desschutz zu verorten. Abschliessend wird auf Aspekte der Zusammenarbeit mit
besonderem Augenmerk auf den Informationsaustausch und Datenschutz ein-
gegangen.

3.1 KINDESWOHL
|

Das Kindeswohl gilt als «Richtschnur bei allen wesentlichen Fragen zur
Betreuung, Erziehung und Bildung des Kindes. Es ist der Inbegriff aller be-
gunstigenden Lebensumstande, um dem Kind zu einer guten und gesunden
Entwicklung zu verhelfen.»® Das Wohl der Kinder steht immer in engem
Zusammenhang mit dem Wohl ihrer Eltern und Bezugspersonen sowie for-
derlichen Bedingungen der Gesellschaft.

Die Bundesverfassung verankert in Art. 11 den Anspruch von Kindern und
Jugendlichen auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Férderung
ihrer Entwicklung (SR 101; abgekirzt BV). Im Gesetz werden die Begriffe
«Kindeswohl» und «Kindeswohlgefahrdung» indes nicht definiert und mtssen im
Einzelfall durch Fachpersonen ausgelegt werden. Was als gut fur Kinder gilt und
was ihrem Wohl entspricht, ist nicht allgemeingultig und abschliessend bestimm-
bar. Zudem ist es mitunter abhangig vom aktuellen wissenschaftlichen Kenntnis-
stand und vom Zeitgeist. Trotz dieser Herausforderungen gilt es, die Rechte von
Kindern und Jugendlichen sowie die aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisse

3 Konferenz fur Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES). Merkblatt zum Kindesschutz.

4 Stiftung Kinderschutz Schweiz, Andrea Hauri, Marco Zingaro, Kindeswohlgefahrdung erkennen
und angemessen handeln, Leitfaden fir Fachpersonen aus dem Sozialbereich, Bern 2020,
Seite 11, in Anlehnung an Dettenborn (2010).

zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fur die Beurteilung des Kindes-
wohls heranzuziehen. Und dies immer unter Bertcksichtigung der individuellen
Bedingungen und Bedurfnisse des Kindes.

Als allgemeine Richtlinie fur das Kindeswohl kann gelten: «Das Kindeswohl ist
gesichert, wenn ein fUr die gesunde Entwicklung gunstiges Verhéltnis besteht
zwischen den Rechten des Kindes, dem nach fachlicher Einschatzung wohlver-
standenen Bedarf sowie den subjektiven Bedurfnissen des Kindes einerseits und
seinen tatsdchlichen Lebensbedingungen anderseits»4. Das heisst, die
tatsachlichen Lebensbedingungen eines Kindes sollen mdglichst im Ein-
klang mit seinen Rechten und Bedurfnissen stehen. Was die Bedirfnisse
des Kindes sind, ergibt sich aus dem Grundbedarf von Kindern und Jugendli-
chen, wie er nach aktuellen wissenschaftlichen Kenntnissen beschrieben wird
sowie den aus den individuell-subjektiven BedUrfnissen des Kindes.

Bediirfnisse
von Kindern und Jugendlichen
(Grundbedarf und subjektive
Bediirfnisse)

Rechte

von Kindern und
Jugendlichen

tatsachliche
Lebens-
bedingungen

Abbildung 2: Darstellung zum Kindeswohl in inhaltlicher Anlehnung an Dettenborn (2010)
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Kinder und Jugendliche haben je nach Alter unterschiedliche Bedurfnisse, um
sich gesund und ihrem Potential entsprechend entwickeln zu kénnen. Uber alle
Altersgruppen hinweg gilt nachfolgender Grundbedarf: ®

bestandige liebevolle Beziehungen;

korperliche Unversehrtheit, Sicherheit, Regulation

(z.B. Schreien, Schlafen, Essen, Selbstberuhigung);

Erfahrungen, welche die individuelle Personlichkeit des Kindes

bertcksichtigen;

Erfahrungen, die den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes

berlcksichtigen;

Grenzen und Strukturen;

stabile, unterstitzende Gemeinschaften und kulturelle Kontinuitat;

Zukunftsperspektive.

Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-Kinderrechtskonven-
tion), die seit dem Jahr 1997 auch in der Schweiz gultig ist, verlangt, dass bei
allen Massnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl des Kindes vorrangig zu
bertcksichtigen ist. Die Kinderrechte anerkennen Kinder als eigensténdige Per-
sonen mit Rechten auf Nichtdiskriminierung, Beteiligung, Férderung und Schutz.
Kinder haben etwa folgende Rechte: ©

auf Geheimnisse und eine Privatsphére;

in die Schule zu gehen und eine Ausbildung zu machen;

sich zu informieren und zu allen Dingen, die sie betreffen, angehort

und ernst genommen zu werden;

auf besonderen Schutz, wenn sie auf der Flucht sind;

auf ein sicheres Zuhause und dass sich jemand um sie kimmert;
auf Freizeit, Spiel und Erholung;

auf einen Namen und eine Staatsangehorigkeit;

vor Gewalt, Missbrauch und Drogen geschitzt zu werden;

gleich behandelt zu werden, unabhéangig von Herkunft, Geschlecht,
Hautfarbe, Religion, Sprache und Behinderung;

auf Kontakt zu beiden Elternteilen, auch wenn sie getrennt leben;
zu denken, was sie wollen und ihren Glauben frei zu wahlen;

auf bestmdogliche Gesundheit.

«UN-Konvention tiber die Rechte des Kindes. Kurzfassung», UNICEF

Neben den UN-Kinderrechten sind in der Schweiz Rechte von Kindern und
Jugendlichen in der Bundesverfassung, im Zivilgesetzbuch, im Strafgesetzbuch,
im Opferhilfegesetz sowie in verschiedenen weiteren Gesetzen und Verordnun-
gen enthalten. Eine grobe Orientierung bietet Abschnitt 3.5 «Handlungsebenen
im Kindesschutz».

Die Schutz-, Forder- und Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen im
Sinn der Kinderrechtskonvention sind grundsatzlich, aber insbesondere in allen
Phasen einer Intervention, verbindlich wahrzunehmen. lhre Bedurfnisse und
Winsche (Kindeswille) missen ernst genommen und zur Beurteilung des Kin-
deswohls sowie bei Entscheidungen und Massnahmen mitbertcksichtigt wer-
den. Praventive und interventive Bemuihungen sowie Schutz und F&rderung
gehen fliessend ineinander Uber. Kinder sind ihrer Entwicklung und ihren Fahig-
keiten entsprechend einzubeziehen und zu informieren (siehe Abschnitt 4.2.1
«Beteiligung von Kindern und Jugendlichen»).

5 Brazelton et. al (2000), zitiert nach Stiftung Kinderschutz Schweiz, Andrea Hauri, Marco Zingaro, Kindeswohlgefahrdung erkennen

und angemessen handeln, Leitfaden fir Fachpersonen aus dem Sozialbereich, Bern 2020, S. 11.

8 Zwolf grundlegende Kinderrechte, abgeleitet aus den 54 Artikeln der Kinderrechtskonvention, siehe www.kinderrechtesg.ch.
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https://www.unicef.ch/sites/default/files/2018-08/un-kinderrechtskonvention_kurz_de.pdf

3 GRUNDLAGEN

3.2 KINDESWOHLGEFAHRDUNG

Der Begriff Kindeswohlgefahrdung bedeutet die Beeintrachtigung einer gesun-
den Entwicklung des Kindes aufgrund von Vernachlassigung, korperlicher, psy-
chischer, sexueller oder struktureller Gewalt. Auch Partnerschaftsgewalt oder
Erwachsenenkonflikte um das Kind kénnen eine gesunde Entwicklung des Kin-
des beeintrachtigen und zu einer Kindeswohlgefahrdung fihren.

Eine Kindeswohlgeféhrdung liegt vor, sobald die ernstliche Moglichkeit einer
Beeintrachtigung des koérperlichen, psychischen, seelischen oder sozialen
Wohls des Kindes vorauszusehen ist. Nicht erforderlich ist, dass diese Mdg-
lichkeit sich schon verwirklicht hat.”

Eine Kindeswohlgefahrdung kann also eine bereits erfolgte Beeintrachtigung des
Wohls von Kindern und Jugendlichen wie auch eine absehbare Gefahrdung der
kunftigen Entwicklung eines Kindes sein.

3.2.1 FORMEN VON KINDESWOHLGEFAHRDUNGEN
Nachfolgend werden folgende Erscheinungsformen von Kindeswohlgefahrdung
aufgeflhrt und Beispiele fur Auspragungen angefihrt:

— Vernachlassigung

— Psychische Gewalt

— Korperliche Gewalt

— Sexuelle Gewalt

— Strukturelle Gewalt

Die verschiedenen Formen treten meist kombiniert und sich tGberschneidend auf:

Erwachsenen-
konflikte rund um
das Kind

Sexuelle
Gewalt

Vernach-
lassigung

Strukturelle
Gewalt

Partnerschafts-
gewalt unter
Erwachsenen

Korperliche

Gewalt

Abbildung 3: Darstellung in Anlehnung an «Kindsmisshandlung - Kindesschutz.
Leitfaden zur Friherfassung und Vorgehen in der &rztlichen Praxis», 2020 herausgegeben
von Kinderschutz Schweiz, S.17

Kérperliche, psychische und sexuelle Gewalt sowie Vernachlassigung
unterscheiden sich in der Dynamik des Geschehens und in den Ursa-
chen. Doch keine der aufgefiihrten Formen flihrt an sich zu schlimmeren
Folgen. Das hangt stets mit Dauer und Intensitat der Handlungen oder Unter-
lassungen sowie vorliegenden Schutz- und Risikofaktoren zusammen.

7 Hegnauer, Cyril (1999): Grundriss des Kindesrechts und des Ubrigen Verwandtschaftsrechts, Bern (5. Auflage).
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Impressum

Einleitung

Das Wichtigste
in Kiirze

Grundlagen

Ubergeordnete
praktische
Hinweise

Phasen eines
strukturierten
Vorgehens

Beratungs- und
Unterstltzungs-
angebote

LEITFADEN
KINDESSCHUTZ

heb!

10



Als Vernachlassigung gilt die andauernde oder wiederholte Beeintrachtigung der
Entwicklung des Kindes aufgrund unzureichender Flrsorge und unangemesse-
nem Erziehungsverhalten.

Beispiele: unzureichende Pflege und Kleidung; mangelnde Erndhrung und
gesundheitliche Fursorge; ungenugende Beaufsichtigung und Zuwendung;
unzureichender Schutz vor Gefahren; nicht hinreichende Anregung und Férde-
rung motorischer, sprachlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Fahigkeiten;
nicht hinreichende oder standig wechselnde Beziehungsangebote (emotionale
Vernachlassigung).®

Bei psychischer Gewalt vermitteln Bezugspersonen einem Kind, dass es wertlos,
fehlerhaft, ungeliebt, nicht gewollt, bedroht oder nur fur die Erflllung von Interes-
sen und BedUrfnissen anderer von Wert ist.

Beispiele: feindliche oder abweisende Haltung gegenutber dem Kind; Ableh-
nung; dauernde Herabsetzung; Isolierung; Terrorisierung; Erniedrigung und
Krankung; dem Kind das Geflihl vermitteln, wertlos zu sein; Ubertriebene oder
unrealistische Erwartungen an das Kind; dauernde Uberbeh(itung.

Partnerschaftsgewalt in der Elternbeziehung bzw. unter Erwachsenen
Psychische Gewalt erfahren Kinder und Jugendliche auch als direkte Folge des
Aufwachsens in einer Familie, die durch Gewalt in der Elternbeziehung bzw. zwi-
schen Erwachsenen in der aktuellen oder ehemaligen Paarbeziehung gepragt ist.
Diese Belastung beeintrachtigt eine gesunde Entwicklung des Kindes. Kinder
fUhlen sich bedroht sowie Uberfordert und machen sich Sorgen Uber ihre eigene
Sicherheit sowie die Sicherheit der Mutter, des Vaters oder der Geschwister und
stehen unter grossem Loyalitatskonflikt.

Gewalt in der Partnerschaft kann korperliche, psychische, sexuelle oder wirt-
schaftliche Gewalt betreffen. Ein hohes Mass an elterlichen Konflikten (auch ohne
physische Gewalt) hat einen negativen Effekt auf die kindliche Entwicklung. Bei
Kindern, die Partnerschaftsgewalt ausgesetzt sind, verdreifacht sich das Risiko
klinisch relevanter, behandlungsbedUrftiger Verhaltensprobleme. 1©

Beispiele: aufwachsen in einem Klima der Gewalt und Unberechenbarkeit,
z.B. Partnerschaftsgewalt in der Elternbeziehung oder in der Paarbeziehung
eines Elternteils bzw. einer erziehungsberechtigten Person; Gewalt in der Tren-
nungsphase der Eltern bzw. eines Elternteils oder einer erziehungsberechtigen
Person; Drohungen; Stalking.

Partnerschaftsgewalt ist eine Form der hauslichen Gewalt. Zwar wird der Begriff
«h&usliche Gewalt» oft fur die Bezeichnung von Gewalt in Paarbeziehungen ver-
wendet, er wird jedoch auch als Uberbegriff fiir sémtliche Formen von Gewalt in
Familien im gemeinsamen Haushalt genutzt, einschliesslich Gewalt gegen Kinder.
Hausliche Gewalt betrifft auch Personen, die nicht oder nicht mehr im gleichen
Haushalt wohnen. Weitere Formen von hduslicher Gewalt sind etwa Gewalt zwi-
schen Erwachsenen in anderen familidren Beziehungen (z.B. Gewalt gegen altere
Menschen im Familienverband), Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen,
Gewalt von Kindern und Jugendlichen gegen Eltern, Gewalt zwischen Geschwis-
tern. FUr ein préaziseres Abgrenzen der unterschiedlichen Gewaltformen wird in
der Fachliteratur zunehmend der hier gewahlte Begriff der Partnerschaftsgewalt
in der Elternbeziehung verwendet. An dieser Stelle sei zudem erwahnt, dass im
Kanton St.Gallen bei polizeilichen Interventionen wegen hauslicher Gewalt
Meldung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehérde (KESB) erfolgt, wenn
Kinder im gleichen Haushalt leben.

Handbuch «Kinder inmitten von Partnerschaftsgewalt»

8 Stiftung Kindesschutz Schweiz, Andrea Hauri, Marco Zingaro, Kindeswohlgefdhrdung erkennen und angemessen handeln, Leitfaden fir Fachpersonen aus dem Sozialbereich, Bern 2020, Seite 13.

¢ Deegener, Kérner. 2015, S. 81.

10 Kindler, Heinz; Werner, Annegret (2005): Auswirkungen von Partnerschaftsgewalt auf Kinder, in: Deegener; Gunther; Korner; Wilhelm (Hg.): Kindesmisshandlung und Vernachléssigung.

Ein Handbuch, Géttingen, Bern: Hogrefe Verlag (S.110).
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https://www.sg.ch/content/dam/sgch/gesundheit-soziales/soziales/h%C3%A4usliche-gewalt/ratgeber-und-brosch%C3%BCren/Handbuch%20KINDER%20INMITTEN%20VON%20PARTNERSCHAFTSGEWALT.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/gesundheit-soziales/soziales/h%C3%A4usliche-gewalt/ratgeber-und-brosch%C3%BCren/Handbuch%20KINDER%20INMITTEN%20VON%20PARTNERSCHAFTSGEWALT.pdf

Erwachsenenkonflikte um das Kind in der Elternbeziehung

Die Geféhrdung als Folge von Erwachsenenkonflikten ist eine weitere Form der
psychischen Gewalt. Da es sich um eine der Hauptursachen flr zivilrechtliche
Kindesschutzmassnahmen handelt, wird sie hier separat aufgefUhrt. Gemeint
sind auf das Kind bezogene Konflikte in Trennungs- und Scheidungssituationen,
die Uber langere Zeit andauern und ein hohes Ausmass annehmen. Erwachse-
nenkonflikte um das Kind kdénnen eine Kindeswohlgefahrdung darstellen, wenn
die Eltern so stark auf den Elternkonflikt fixiert sind, dass sie in ihrer Erziehungs-
fahigkeit eingeschrankt werden. Diese Form kann verbunden sein mit Partner-
schaftsgewalt. Umgekehrt kann, aber muss Partnerschaftsgewalt nicht mit Kon-
flikten um das Kind verbunden sein.

Beispiele: auf das Kind fokussierter Dauerstreit zwischen getrennt lebenden
Eltern und hochstrittige Scheidungen; gegenseitige Schuldzuweisung; Herab-
setzung eines Elternteils vor dem Kind; Versuche und Druck eines Elternteils,
das Kind als Bundnispartner zu gewinnen und dem anderen Elternteil ganzlich
zu entziehen; nicht respektieren der Beziehungspflege des Kindes zum ande-
ren Elternteil; auf das Kind fokussierter Rechtsstreit Uber das Besuchsrecht.

Die korperliche Gewalt umfasst alle Arten von Gewalteinwirkung auf den Kérper
des Kindes.

Beispiele: Schlage, Verbrennungen, Verbrihungen, Quetschungen, Stiche
sowie Schitteln des Kindes; Korperstrafen; Beschneidung von Genitalien;
nicht medizinisch indizierte Operationen des Geschlechts intergeschlechtli-
cher Kinder; MlUnchhausen-Stellvertreter-Syndrom 12,

Leitfaden Kinderschutzzentrum «Ein Kind erzahit, es werde geschlagen
- was kann ich tun?»

Sexuelle Gewalt meint «jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind ent-
weder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind auf-
grund seiner korperlichen, emotionalen, geistigen oder sprachlichen Unterlegen-
heit nicht wissentlich zustimmen kann bzw. bei der es deswegen auch nicht in
der Lage ist, sich hinreichend wehren und verweigern zu kdnnen. Die Tater bzw.
Taterinnen nutzen ihre Macht- und Autoritatsposition sowie die Liebe und Abhan-
gigkeit der Kinder aus, um ihre eigenen (sexuellen, emotionalen und sozialen)
Bedurfnisse auf Kosten der Kinder zu befriedigen und diese zur Kooperation und
Geheimhaltung zu veranlassen». ' Die rechtlichen Bestimmungen in der Schweiz
beschreiben sexuelle Gewalt wie folgt:

Sexuelle Handlungen sind in der Schweiz immer strafbar, wenn eine der involvier-
ten Personen das 16. Altersjahr noch nicht erreicht hat. Dies gilt unabhangig
davon, ob eine der Personen zu sexuellen Handlungen gezwungen wurde oder
ob alle sich freiwillig beteiligt haben. Es gilt auch dann, wenn die Initiative
urspringlich vom spateren Opfer ausging. Eine Ausnahme liegt bei einvernehm-
lichem Sexualverkehr von Teenagern vor, wenn der Altersunterschied zwischen
den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre betragt. Auch sexuelle Erkundungen
unter Kindern sind davon ausgenommen und gehdren zu einer gesunden Ent-
wicklung (Doktorspiele). Dennoch sind sexuelle Ausbeutungen unter Kindern
moglich. Ein wichtiger Hinweis flr eine mogliche sexuelle Ausbeutung ist, wenn
bei sexuellen Handlungen der Altersunterschied der beteiligten Kinder mehr als
drei Jahre betragt.

1 Die Madchenbeschneidung (Female Genital Mutilation/Cutting, FGM/C) erflllt in der Schweiz den Tatbestand einer schweren Korperverletzung. Die rituelle Beschneidung bei Knaben
(Entfernung der Penisvorhaut ohne medizinische Grinde) wird in der Schweiz strafrechtlich nicht verfolgt, jedoch kontrovers diskutiert (nicht medizinisch indizierter Eingriff in die korperliche
Integritat, zu dem keine willentliche Zustimmung erfolgt). Siehe dazu www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/kinder/beschneidung-knabendebatte-schweiz.

12 Dabei handelt es sich um eine psychische Erkrankung eines Elternteils, bei der (in den meisten Fallen die Mutter) beim Kind kdrperliche Symptome erfunden oder erzeugt werden und es

mit unndtigen bis schadlichen medizinischen Abklarungen und Eingriffen behandelt wird.
13 Deegener (2005, S. 38).
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https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/kinder/beschneidung-knaben-debatte-schweiz
https://www.kinderschutzzentrum.ch/downloads/jugendmedizin/ksz/unterlagen/fachpersonen/kind_wird_geschlagen_was_kann_ich_tun_ksz.pdf
https://www.kinderschutzzentrum.ch/downloads/jugendmedizin/ksz/unterlagen/fachpersonen/kind_wird_geschlagen_was_kann_ich_tun_ksz.pdf
https://www.kinderschutzzentrum.ch/downloads/jugendmedizin/ksz/unterlagen/fachpersonen/kind_wird_geschlagen_was_kann_ich_tun_ksz.pdf

Sexuelle Handlungen mit Uber 16-, aber unter 18-jahrigen Personen sind illegal,
wenn das Opfer zum Tater oder zur Taterin in einem Abhangigkeitsverhéltnis
(Erziehungs-, Betreuungs- oder Arbeitsverhaltnis) steht und der Tater oder die
Taterin eine sexuelle Handlung vornimmt, indem er oder sie diese Abhangigkeit
ausnutzt. Zentral ist hierbei der Aspekt des Machtmissbrauchs.

Unabhangig vom Alter der involvierten Personen sind sexuelle Handlungen
immer illegal, wenn eine der beteiligten Personen physischen oder psychischen
Druck ausUbt oder das Opfer mit Drogen oder anderen Substanzen geflgig
macht. Unter Strafe stehen altersunabhéngig ausserdem Vergewaltigung, Men-
schenhandel, Exhibitionismus, sexuelle Belastigungen, sexuelle Handlungen mit
Minderjéhrigen gegen Entgelt. 1

Beispiele: sexuelle Beldstigung; sexualisierte BerUhrungen; Exhibitionismus
oder Masturbation vor dem Kind; vaginale, anale oder orale Penetration; Zuse-
hen bei sexuellen Handlungen; digitalisierte Formen von sexueller Gewalt, wie
z.B. gezwungen zu werden, von sich Aufnahmen zu machen und zu verschi-
cken; Ausnutzung der korperlichen, psychischen, kognitiven oder sprachli-
chen Unterlegenheit des Kindes, um es zur Kooperation zu Uberreden oder zu
zwingen und Machtanspriiche auszuleben; Zwang zur Geheimhaltung der Tat
durch koérperliche Gewalt, Drohungen, Erzeugen von Schuldgeflhlen, Loyali-
tatsappelle, Versprechungen oder Erpressung. ®

Die Verletzlichkeit von Kindern und Jugendlichen zeigt sich nicht nur aufgrund
von Handlungen oder Unterlassungen einzelner Personen, sondern ist auch
durch strukturelle Faktoren, wie z.B. der Gefahrdung natUrlicher Lebensgrund-
lagen oder des Strassenverkehrs, gepragt. Gewisse strukturelle Gegebenheiten
sind per se als Gefahrdung des Wohls von Kindern und Jugendlichen anzuse-
hen. Hier sind Fachpersonen gefordert, nicht nur strukturell bedingte Geféahrdung

im Einzelfall zu erkennen, sondern auch gesellschaftliche Strukturen und fachli-
ches Verhalten auf den unterschiedlichsten Ebenen in der praktischen Arbeit
immer wieder kritisch zu reflektieren.

Beispiele: Armut; Erleben von Krieg oder Katastrophen; Flucht; Aufwachsen in
einer anhaltend ungewissen Situation (z.B. Sans Papiers).

FUr die Schweiz liegen nur partiell Zahlen zum Ausmass von Kindeswohlgefahr-
dung vor. Eine umfassende Studie aus dem Jahr 20181 ergab, dass jahrlich
ungefahr 2 bis 3,3 Prozent aller in der Schweiz lebenden Kinder wegen Verdacht
auf Kindeswohlgefahrdung Kontakt mit einer Fachorganisation haben. Das
schliesst die Dunkelziffer noch nicht mit ein. Die Studie zeigt weiter:
Alle Formen der Gewalt sind haufig (22,4 Prozent Vernachlassigung; 19,3 Pro-
zent psychische Gewalt; 20,2 Prozent kérperliche Gewalt; 15,2 Prozent sexu-
elle Gewalt; 18,7 Prozent Partnerschaftsgewalt; 4,3 Prozent andere Form
bzw. nicht zugeordnet).
Das Alter der Kinder liegt durchschnittlich bei bekannt gewordener Kindes-
wohlgefahrdung je nach Erscheinungsform zwischen 6,8 und 10,4 Jahren. In
der Schweiz wird kérperliche Gewalt vergleichsweise spét erkannt.
Bei Jungen wird haufiger Vernachlassigung oder korperliche Gewalt erfasst,
bei Madchen haufiger sexuelle oder psychische Gewalt. Der Vergleich mit
internationalen Forschungsergebnissen deutet darauf hin, dass Vernachlassi-
gung und koérperliche Gewalt bei Madchen sowie psychische Gewalt bei Jun-
gen weniger erkannt werden.
Bei Kindern mit kdrperlichen, geistigen oder psychischen Beeintrachtigungen
wird Gewalt vergleichsweise wenig erkannt. Gleichzeitig sind sie besonders
vulnerabel.

14 Conny Schmid (2012). Sexuelle Ubergriffe an Kindern und Jugendlichen in der Schweiz. Formen, Verbreitung, Tatumstinde.

15 Pigper, Trede. 2011, S. 373.
16 Jud, Andreas et. al. (2018). Kindeswohlgefédhrdung in der Schweiz.
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Die Folgen der beschriebenen Formen von Kindeswohlgefahrdung sind vielfaltig,
oft unspezifisch oder gar mit erheblicher zeitlicher Verzdgerung und oft lebens-
lang zu beobachten. Neben den unmittelbaren Verletzungen erhéhen
Gewalterfahrungen deutlich das Risiko fir eine Reihe psychischer bzw.
psychomotorischer sowie koérperlicher Erkrankungen im Erwachsenen-
alter (u.a. Angstzustdnde, Depressionen, Suchtverhalten). Es treten
gehauft Entwicklungsverzodgerungen, Bindungsstérungen, schulische Probleme,
Stérungen des Sozialverhaltens sowie die Weitergabe innerfamilidrer Gewalt an
die nachste Generation auf.'” Dabei sind immer die individuellen Belastungs-
faktoren und Ressourcen zu berlUcksichtigen. Alle Gefahrdungsformen kdnnen
gleichermassen schwerwiegende Folgen fur Betroffene haben. Mehrfach belas-
tete Kinder und Jugendliche (z.B. mit einer Behinderung) sind besonders geféhr-
det, schwerwiegende Folgen auszubilden.

Mit unglnstigen Entwicklungen sind alle Situationen gemeint, welche die
gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeintrachtigen kénnen.
Diese Situationen kdnnen von Belastungen mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit
fUr eine negative Entwicklung bis hin zu Kindeswohlgefahrdung reichen.

Mit unglinstigen Entwicklungen ist somit auch folgende Situation gemeint:
Es liegen keine konkreten Hinweise fur eine Kindeswohlgefahrdung vor. Mit
Blick auf den Grundbedarf, die Rechte und die konkreten Bedurfnisse von
Kindern und Jugendlichen ist aber trotzdem ein Unterstitzungsbedarf vor-
handen.

Mit der Verwendung des Begriffspaares «unguinstige Entwicklungen und Kindes-
wohlgeféhrdung» in diesem Leitfaden soll dazu angeregt werden, nicht nur auf
Kindeswohlgefahrdungen zu reagieren. Vielmehr sollen insbesondere auch
ungunstige Entwicklungen frih wahrgenommen und ernst genommen werden
sowie auf wahrgenommene Belastungen beim Kind, bei Eltern und Bezugsper-
sonen oder im Umfeld proaktiv reagiert werden. Mit niederschwelliger, friher und
adaquater Information, Begleitung und Unterstltzung soll zu einem gelingenden
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen beigetragen werden. Auch fur den
Bereich der niederschwelligen, frihen Unterstitzung bietet dieser Leitfaden Orien-
tierung zum Vorgehen.

Jede Situation ist einzigartig. Das Risiko und die Tragweite einer Situation sind oft
schwierig einzuschatzen. Dies hat mitunter damit zu tun, dass ungunstige Ent-
wicklungen und Kindeswohlgefahrdung in unz&hligen Schattierungen vorkommen
und wenige Fakten Uber die Situation zur Verflgung stehen. Die Einschétzung
einer Situation erfolgt daher zwischen den Polen einer kleinst- und
gréosstmoglichen Gefahrdung fiir das Kind (Minimal- und Maximalhy-
pothese). Folglich treten haufig Unsicherheiten auf und es kann hilfreich sein,
sich mit einer weiteren Fachperson auszutauschen und sich Fragen zu stellen,
die in diesem praktischen Leitfaden formuliert sind.

Unsicherheiten entstehen zudem durch Informationsliicken, mit denen Fachper-
sonen zwangslaufig konfrontiert werden. Eine Situation kann z.B. mangels Infor-
mationen Uber die Gesamtsituation als unglnstige Entwicklung erscheinen,
obschon es sich aus einer ganzheitlichen Perspektive um eine Kindeswohl-
geféhrdung handelt. In solchen Situationen, die aus unterschiedlichen Griinden

7 Fegert, A. Jorg et. al. (2019); Kindler, Heinz. (2013); Dannlowski Udo et. al. (2011); Jacobi, Gert (2008); Deegener, Gunther/Kdérner, Wilhelm (2005).
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haufig vorkommen, kénnen die wahrgenommenen Anzeichen bildlich gespro-
chen nur die Spitze eines Eisbergs sein. Fachpersonen verfligen Uber eine
bestimmte fachliche Sichtweise, mit der sie Aspekte einer Situation wahrnehmen
und andere Aspekte nicht wahrnehmen. Oft haben sie entweder mit den Kindern
oder mit den Eltern Kontakt und verfligen so nur Uber eine Informationsebene.
Vielleicht haben sie auch nur punktuell Kontakt. Auf der anderen Seite sind Bela-
stungs- oder Gefahrdungssituationen seitens der Eltern haufig von grosser
Scham und/oder Angst gepragt. Kinder und Jugendliche wiederum vertrauen
sich mitunter aus enormen Loyalitatskonflikten und Ambivalenzen selten Fach-
personen an. Ausserdem werden Andeutungen oft nicht ernst genommen oder
die Zeichen nicht verstanden.

Die angesprochenen Unsicherheiten ndhren mitunter ein zentrales Dilemma von
Fachpersonen: Einerseits besteht das Risiko, Hinweise auf eine ungunstige Ent-
wicklung bzw. Kindeswohlgefahrdung Uberzubewerten und unnétige Interventio-
nen auszuldsen, die zu Belastungen und Stigmatisierung flhren kénnen. Ander-
seits konnte dem betroffenen Kind nicht der ndtige Schutz zukommen, wenn
wichtige Hinweise Ubersehen oder ihnen zu wenig Bedeutung beigemessen
werden.

Genau hier setzt wirksamer Kindesschutz an. Erforderlich sind Achtsamkeit, Wis-
sen und Erfahrung, um Anzeichen wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Es gilt,
mit Kindern, Jugendlichen, Erziehungsberechtigten und Bezugspersonen in
wertschatzender Kooperation nach Veranderungsansatzen zu suchen und in
Beziehung zu bleiben oder aber sich mit passenden Akteurinnen und Akteuren
zu vernetzen, die das kénnen. Obschon viel Energie in die Kooperation mit den
Eltern fliessen sollte, darf das Befinden von Kindern und Jugendlichen nicht aus
den Augen geraten. Elterliche Kooperation kann auch oberflachlich sein, z.B. aus
Angsten vor Eingriffen. Oder die Eltern kénnen viel Veranderungsbereitschaft zei-
gen, aber ihre Erziehungskompetenzen dennoch in gewissen Belangen nicht
verandern.

Kindesschutz bedingt einen langen Atem. Es gilt, schleichende Verschlech-
terungen oder ungenltgende Verbesserungen zu erkennen, indem eine periodi-
sche Uberpriifung vorgenommen wird. Fachpersonen sollen sich immer wieder
fragen, ob sich die Situation bessert, gleich bleibt oder verschlechtert, ob das
Kindeswohl geféhrdet ist und ob die Situation die eigenen beruflichen Mdglich-
keiten sowie personlichen Grenzen Ubersteigt. Sowohl der kollegiale Austausch
im Team als auch die Fallbesprechung mit einer aussenstehenden Fachperson
im Bereich Kindesschutz sind hier besonders hilfreich.

Interventionen im Kindesschutz kénnen in einer ersten Phase ihre Wirkung zei-
gen, indem sich die Situation flr das Kind vorerst nicht weiter verschlechtert oder
stabilisiert. Dann aber zeigen sich erfolgreiche Interventionen dadurch aus, dass
sich die Situation fur das Kind verbessert und in absehbarer Zeit nicht mehr von
einer ungunstigen Entwicklung bzw. Kindeswohlgefdhrdung ausgegangen wer-
den muss.

Kindesschutzarbeit wird immer auch konfrontiert mit Grenzen, Geflhlen von
Ohnmacht, Angst, Wut und Ambivalenz. Dilemmata, unterschiedliche Auffassun-
gen von Unterstitzung oder eigenen Geflihlen der Betroffenheit kénnen es
schwer machen, zwischen der eigenen Not und der des Kindes sowie seines
Umfelds zu unterscheiden. Ein achtsamer Umgang mit eigenen Ressourcen und
Grenzen, eine tragféhige Arbeitskultur mit Gefassen zur Reflexion sowie ein
konstruktiver Umgang mit Fehlern sind unverzichtbar. Sorgen Sie daflr, dass Sie
Ihre Rolle kompetent und selbstbewusst wahrnehmen kénnen.
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3 GRUNDLAGEN

3.5 HANDLUNGS-
EBENEN,
AKTEUR-
INNEN UND
AKTEURE

Viele Akteurinnen und Akteuren
beteiligen sich beim Kindesschutz
auf unterschiedlichen Handlungs-
ebenen. Der Schutz von Kindern
liegt in erster Linie in der elterli-
chen Verantwortung. Zudem sind
alle Fachpersonen, die Kinder und
Jugendliche betreuen, erziehen,
pflegen, beraten, férdern und in
der Entwicklung unterstitzen, an
einem wirksamen Kindesschutz
beteiligt. Nachfolgende Ubersicht 18
bietet einen modellhaften Uber-
blick Uber verschiedene Hand-
lungsebenen und die Differenzie-
rung zwischen praventivem (oft
auch freiwillig genanntem) und be-
hordlichem (zivilrechtlichem oder
strafrechtlichem) Kindesschutz.

Akteurinnen und Akteure
in der frihen Kindheit
(0 bis 4 Jahre)

Akteurinnen und Akteure
in der Kindheit und im
Jugendalter (5 bis 25 Jahre)

AKTEURINNEN
UND AKTEURE AUFGABEN

AUFTRAG

Praventiver
Kindesschutz

Elterliche
Verantwortung

- Betreuung

- Pflege

- Erziehung

- Ausbildung

- gesetzliche
Vertretung

- Bestimmung
Aufenthaltsort

- Bildung

- Begleitung

- Betreuung

- Beratung

- Unterstiitzung
— Therapie

- Eltern z.B.:

— Sorgeberech- - Lehrpersonen
tigte - Kindertages-

- Bezugs- betreuung
personen im - Kinder- und
familiaren Jugendarbeit
und sozialen - Erziehungs-
Umfeld Mitter- und

Vater-Beratung

- Schulsozial-
arbeit

-ZGB
(Art. 296ff.)

- EG-ZGB

- Sozialhilfe-
gesetz

- Volksschul-
gesetz

- private Initia-
tive mit 6ffent-
lichem Leis-
tungsauftrag

18 |n Anlehnung an D. Rosch/A. Hauri in: Handbuch Kindes- und Erwachsenenschutz (2018).

Zivilrechtlicher
Kindesschutz

- Kindeswohl-
abklarung

- zivilrechtliche
Kindesschutz-
massnahmen

- KESB

- Berufsbei-
standschaften

- Fachstellen
im Auftrag der
KESB

- Gerichte

-2GB
KES-Recht
(Art. 307ff.)

UN-
KINDERRECHTS-
KONVENTION
BUNDESVERFASSUNG / GESETZE

Strafrechtlicher

Kindesschutz

- Verfolgung und
Sanktionierung

- Schutz und
Erziehung im
Jugendstraf-
recht

- Polizei

- Staatsawalt-
schaft

- Jugend-
anwaltschaft

Offentl.-rechtl.
Kindesschutz

- gesetzliche
Bestimmun-
gen und Pro-
gramme zum
Schutz von
Kindern und
Jugendlichen

- Opferhilfe
(Kinderschutz-
zentrum fiir
Minderjahrige)

- verschiedene
Behorden

- verschiedene
Gesetze
(z.B. betreffend
Medien, Opfer-
hilfe, Arbeits-
recht)

Internationaler
Kindesschutz

- staatenuber-
greifender
Schutz von
Kindern

- Bundesamt
fr Justiz

- Kantonale
Zentralstelle

- Internationaler
Sozialdienst

- Haager Uber-
einkommen

|
Abbildung 4: Darstellung zu den Handlungsebenen im Kindesschutz in Anlehnung an Rosch und Hauri (2018, S.438-441) mit Erweiterungen
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https://www.sg.ch/content/dam/sgch/gesundheit-soziales/soziales/heb/heb-Akteurinnen und Akteure in der frühen Kindheit (0 bis 4 Jahre) und an den Schnittstellen dazu.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/gesundheit-soziales/soziales/heb/heb-Akteurinnen und Akteure in der frühen Kindheit (0 bis 4 Jahre) und an den Schnittstellen dazu.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/gesundheit-soziales/soziales/heb/heb-Akteurinnen und Akteure in der frühen Kindheit (0 bis 4 Jahre) und an den Schnittstellen dazu.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/gesundheit-soziales/soziales/heb/heb-Akteurinnen und Akteure in der frühen Kindheit (0 bis 4 Jahre) und an den Schnittstellen dazu.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/gesundheit-soziales/soziales/heb/heb-Akteurinnen und Akteure in der Kindheit und im Jugendalter (5 bis 25 Jahre).pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/gesundheit-soziales/soziales/heb/heb-Akteurinnen und Akteure in der Kindheit und im Jugendalter (5 bis 25 Jahre).pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/gesundheit-soziales/soziales/heb/heb-Akteurinnen und Akteure in der Kindheit und im Jugendalter (5 bis 25 Jahre).pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/gesundheit-soziales/soziales/heb/heb-Akteurinnen und Akteure in der Kindheit und im Jugendalter (5 bis 25 Jahre).pdf

Elterliche Verantwortung: Die Eltern tragen die Hauptverantwortung flr das
Wohl ihrer Kinder (Art. 296ff. ZGB). Die Kinder stehen, solange sie minderjahrig
sind, unter elterlicher Sorge, die mitunter die Pflege und Erziehung umfasst.
Eltern k&nnen vielfaltige Unterstitzung in ihrer elterlichen Sorge und Verantwor-
tung in Anspruch nehmen.

Praventiver Kindesschutz: Der praventive Kindesschutz (auch freiwilliger Kin-
desschutz genannt) dient der Unterstitzung im Kindeswohl durch Férderung,
Beratung, Bildung, Begleitung, Betreuung oder Therapie. Im Vordergrund steht
die einvernehmliche Unterstltzung, welche die Eltern sowie gegebenenfalls Kin-
der und Jugendliche von sich aus in Anspruch nehmen kdénnen sowie die Unter-
stUtzung durch Lehr- und Fachpersonen im Rahmen der obligatorischen Schule.
So gehdren z.B. die Mitter- und Vaterberatung, die Erziehungsberatung, die
Schulsozialarbeit oder die kinderarztliche Unterstitzung zu diesem Bereich. Wo
Eltern Angebote der Kindertagesbetreuung (Kindertagesstéatte, Tagesfamilie,
Tagesstruktur in Schulen) in Anspruch nehmen, kommt Fachpersonen dieser
Betreuungsinstitutionen eine wichtige Rolle in der Férderung und im Schutz zu.
Daneben spielen weitere Beratungs- und Unterstitzungsangebote fur Erzie-
hende zur Bewéltigung allgemeiner Herausforderungen und schwieriger Lebens-
lagen (z.B. allgemeine Sozialberatung, Sozialhilfe) eine wichtige Rolle im préaven-
tiven Kindesschutz.

Zivilrechtlicher Kindesschutz: Im zivilrechtlichen Kindesschutz werden von
einer KESB Massnahmen zum Schutz von Minderjahrigen angeordnet, wenn das
Kindeswohl geféahrdet ist und Eltern nicht von sich aus — allenfalls auch unter frei-
williger Inanspruchnahme von Unterstitzungsangeboten — fur Abhilfe sorgen
kénnen. Ein Uberblick Uber die mdglichen zivilrechtlichen Massnahmen ist
zu finden unter www.kesb-kurz-erklaert.ch - Kinder. Eine zentrale Rolle
kommt sodann den Beistandspersonen zu, die Massnahmen ausfihren oder

begleiten. Nebst den KESB kdnnen auch die Gerichte zivilrechtliche Kindes-
schutzmassnahmen, etwa in einem Eheschutzverfahren, anordnen.

Strafrechtlicher Kindesschutz: In diesem Bereich sind die Polizei und die Jus-
tiz daflr zustandig, Straftaten gegentber Minderjahrigen zu verfolgen und durch
Gefahrenabwehr Kinder und Jugendliche zu schitzen. Bei Straftaten von
Erwachsenen gegentiber Minderjahrigen liegt die Zustandigkeit bei der Staats-
anwaltschaft. Liegt eine Straftat eines Kindes oder einer bzw. eines Jugendlichen
im Alter von 10 bis 18 Jahren vor, kommt die Jugendanwaltschaft zum Zug. Bei
minderjahrigen Taterinnen oder Tatern dient das Jugendstrafrecht auch deren
Erziehung und der Férderung ihrer Personlichkeitsentwicklung.

Offentlich-rechtlicher Kindesschutz: Dieser Bereich umfasst gesetzliche
Bestimmungen zum Schutz der Unversehrtheit von Kindern und Jugendlichen,
zur Forderung ihrer Entwicklung sowie Ausubung ihrer Rechte im Rahmen ihrer
Urteilsfahigkeit. Er umfasst verschiedene Schutzbestimmungen, mitunter in
Bezug auf Alkohol, Tabakerzeugnisse, Medien, Filme und Videospiele, sexuelle
Handlungen (z.B. Schutzalter), das Arbeitsrecht oder die Opferhilfe. Nebst recht-
lichen Bestimmungen umfasst dieser Bereich zudem auch Programme wie z.B.
zur Gewaltpréavention oder im Jugendmedienschutz.

Internationaler Kindesschutz: Im staatenUbergreifenden Kindesschutz wird
die Zustandigkeit und Zusammenarbeit Uber die sogenannten Haager-Uberein-
kommen und entsprechende Bundesgesetze geregelt. Das Bundesamt fur Justiz
ist national die zentrale Behorde. Das Amt fUr Soziales ist die zentrale Behorde
des Kantons St.Gallen.

Die verschiedenen Handlungsebenen lassen sich nicht trennscharf voneinander
abgrenzen. So gehodren etwa rechtlich betrachtet mehrere der oben aufgefihrten
Bereiche zum o&ffentlichen Recht, werden jedoch aufgrund ihrer spezifischen
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Bedeutung gesondert aufgefiihrt. Ebenso k&nnen Akteurinnen und Akteure auf
verschiedenen Handlungsebenen Auftrage wahrnehmen (z.B. die Kantonspolizei
mit dem Jugenddienst auf der praventiven Ebene). Das Kinderschutzzentrum ist
als Opferhilfestelle und Beratungsstelle im Kindesschutz sowohl auf der praven-
tiven als auch auf der offentlich-rechtlichen Ebene tétig.

Ziel der FrUherkennung ist, Entwicklungen bei Kindern und Jugendlichen, die ihre
psychische, physische oder sexuelle Integritat gefahrden, frihzeitig zu erkennen
und die Eltern sowie die Kinder und Jugendlichen mit angemessenen und koor-
dinierten Hilfeleistungen zu unterstitzen. Dann besteht die Aussicht, dass die
Eltern mit niederschwelligen Hilfen in ihren Erziehungs-, Betreuungs- und Schutz-
aufgaben soweit gestérkt werden, dass das Risiko flr schwerwiegende Folgen
und einschneidende Massnahmen, die zudem haufig ein Vielfaches aufwandiger
und teurer sind, verringert bzw. vermieden werden kdnnen.

Behordlicher Kindesschutz durch die KESB setzt dann ein, wenn Sorge-
berechtigte nicht von sich aus Abhilfe schaffen oder ausser Stande sind,
eine Kindeswohlgefahrdung abzuwenden oder wenn eine akute Gefahr-
dungssituation besteht (Subsidiaritats- und Verhaltnismassigkeitsprinzip).

Nehmen Eltern und Erziehungsberechtigte keine Unterstitzung in Anspruch, ver-
weigern sie die Kooperation oder besteht eine akute Gefahrdungssituation, ist
eine Meldung an die zustandige KESB angezeigt. Im Wissen darum, dass Unter-
stltzungsleistungen ohne Kooperation der Betroffenen kaum gelingen, ist auch
die KESB um einvernehmliche Ldsungen bemuiht.

Gefahrdete Kinder sollen rasch und wirksam geschitzt werden. Differenzierte
Regeln von Melderechten und Meldepflichten sollen daftr sorgen, dass die KESB
rechtzeitig von solchen Situationen erfahrt und berufliche Vertrauensverhéltnisse
bei Bedarf geschitzt sind.

Jede Person kann der KESB Meldung erstatten, wenn die korperliche, psychische
oder sexuelle Integritat eines Kindes gefahrdet erscheint (Art. 314c Abs. 1 ZGB).
Liegt eine Meldung im Interesse des Kindes, so sind auch Personen meldebe-
rechtigt, die dem Berufsgeheimnis nach Strafgesetzbuch unterstehen (Art. 314c
Abs. 2 ZGB). Damit sind auch Berufsgeheimnistragende (z.B. aus den Bereichen
Justiz, Medizin und Psychologie) meldeberechtigt. Wenn keine Meldepflicht
besteht, ist beim Melderecht gegenlber der KESB eine Einschatzung notwendig,
was dem Interesse des Kindes am besten dient.

Eine Fachperson, die beruflich regelméssig Kontakt mit Kindern und Jugend-
lichen hat oder eine Person, die in amtlicher Tatigkeit davon erfahrt, ist zur
Meldung verpflichtet, wenn konkrete Hinweise daflr bestehen, dass die
korperliche, psychische oder sexuelle Integritat eines Kindes gefahrdet ist
und nicht im Rahmen ihrer Tatigkeit Abhilfe geschaffen werden kann
(Art. 314d Abs. 1 ZGB).
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Die Meldepflicht gilt somit nicht absolut, d.h. die Fachperson hat vor der Mel-
dung abzuwagen, inwiefern sie im Rahmen ihrer Tatigkeit fur Abhilfe sorgen
kann. Die Meldepflicht erflllt auch, wer die Meldung an die vorgesetzte Person
richtet.

Merkblatt «Meldevorschriften an die Kindesschutzbehérden»
Formular Gefahrdungsmedlung ((x] fiir Fachpersonen allgemein,
fir Schulen, [X]fiir Privatpersonen)

Versuchen Sie, sich in Ihrer Organisation und lhrer Funktion Klarheit Uber die
Meldevorschriften zu verschaffen. Fragen zur Meldepflicht kbnnen gerne an das
Kinderschutzzentrum und das Amt fUr Soziales gerichtet werden.

Zu berucksichtigen sind die Bestimmungen zu persdnlichen Rechten, Verfah-
rensrechten, Melderechten und -pflichten an die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehdrden, Anzeigerechten und -pflichten an die Strafverfolgungsbehdr-
den, Zusammenarbeitspflichten, Schweigepflichten, Opferhilfe und Datenschutz.
Vorgaben finden sich in der UN-Kinderrechtskonvention, in der Bundesverfassung,
im Zivilgesetzbuch, im Strafgesetzbuch, im Strafprozessrecht sowie in kantona-
len Gesetzen und Verordnungen. Zudem gibt es Regelungen und institutionali-
sierte Vorgehensweisen in bestimmten Arbeitsfeldern und Organisationen. Ge-
setzesbestimmungen zur Rechtsstellung des Kindes, zum Schutz des Kindes, zu
Verfahrensrechten oder zur Zusammenarbeit zwischen Behdrden finden sich in:

Juristische Grundlagen «Kindesschutz im Kanton St.Gallen»

Fir einen effektiven Kindesschutz sind verlassliche Netzwerke und verbindliche
Anlaufstellen, die auf eine gute Zusammenarbeit unter den involvierten Fach-
organisationen, Institutionen und Behdrden abstellen, unerlasslich. Erfolgreiche
Kooperation ist auf gegenseitige Information angewiesen. Dabei ist ein sorg-
samer Umgang mit Informationen zum Schutz der Betroffenen und Beteiligten
ausserst wichtig.

Eine gelingende Zusammenarbeit, gepragt von Wertschatzung und Kooperati-
onsbereitschaft unter allen Beteiligten, ist eine wesentliche Voraussetzung fur
einen wirksamen Kindesschutz. Dazu gehoren auch Klarheit Uber die eigenen
Aufgaben und Kompetenzen sowie Kenntnisse der Kernkompetenzen und Kern-
auftrage von Personen in anderen Disziplinen, Berufen und Funktionen.

Ein partnerschaftliches Zusammenwirken unterschiedlicher Disziplinen
bzw. Professionen und eine friihzeitige Zusammenarbeit mit einer Fach-
stelle des Kindesschutzes sind unerlasslich im Kindesschutz. Komplexe
Kindesschutzfélle verlangen darUber hinaus nach Losungen, die von verschiede-
nen Disziplinen gemeinsam entwickelt werden. Daher macht es Sinn, sich bereits
vor einem Ereignis mit den wichtigsten Akteurinnen und Akteuren zu vernetzen,
die wichtigsten Adressen griffoereit zu haben und dass Organisationen ein Kri-
sen- oder Notfallkonzept zur Hand haben. Sind mehrere Stellen in einem Fall
involviert, sollten folgende Punkte geklart werden:

Fallfihrung einschliesslich Koordination der Zusammenarbeit;

Ansprechperson, Vertrauensperson (wo moglich vertraute, verlassliche

und verflgbare Personen) flr Kinder und Jugendliche;
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https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_1332198560.ocFile/Formular%20Gef%C3%A4hrdungsmeldung%20f%C3%BCr%20Privatpersonen.docx
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_535759996.ocFile/Juristische%20Grundlagen%20AG%20Kindesschutz%20Februar%202013.pdf

Ansprechperson bzw. Vertrauensperson fur Eltern;
allenfalls verantwortliche Person fur Gefahrdungsmeldung;
Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen;

gemeinsame und individuelle Zielsetzungen;

koordinierte und zielgerichtete Vorgehensweise.

Minimalstandards zur Zusammenarbeit mit der KESB
(Ix] fiir Fachorganisationen aus dem vorgelagerten Unterstiitzungs-
netzwerk, [X] fiir Schulen)

spezifisch bei Partnerschaftsgewalt: Handbuch «Kinder inmitten
von Partnerschaftsgewalt»

Die Grundrechte auf Schutz der Privatsphare und auf Schutz vor Missbrauch
personlicher Daten setzen dem Informationsaustausch unter Fachpersonen
Grenzen. Legitimiert werden kann der Informationsaustausch durch Einwilligung
oder eine gesetzliche Grundlage, die den Austausch auch ohne Einwilligung
erlaubt.

Im Bereich des praventiven Kindesschutzes ist ein Informationsaustausch zwi-
schen Fachorganisationen und Institutionen nur im Einversténdnis mit den
Betroffenen moglich. Eine Einwilligung in Form einer Schweigepflichtentbindung
der Betroffenen liegt unter Umstanden nicht immer sofort vor, sondern muss im
wertschatzenden Gesprach und in der Begegnung erst erarbeitet werden.

Grundsatzlich ist die Schweigepflicht gewahrleistet und ein Austausch mdglich,
wenn ein Fall anonym besprochen wird, d.h. keine Schlussfolgerung auf die Per-
sonen gemacht werden kann (d.h. keine Verwendung von Namen, Adressen,
Geburtsdatum, Institution). Wann immer moglich soll angestrebt werden, dass

die Eltern die Fachpersonen von der Schweigepflicht entbinden und Betroffenen
der Austausch mit Fachpersonen transparent gemacht wird.

Formular «Schweigepflichtentbindung»
(www.soziales.sg.ch - Sozialberatung -> Case Management
-> Arbeitsinstrumente und Formulare)

«Leitfaden Datenschutz. Eine Praxishilfe zum Datenaustausch
in der Sozialberatung»

Melderechte und Meldepflichten durchbrechen allgemeine Schweigepflichten
sowie bei amtlicher Tatigkeit auch das Amtsgeheimnis (siehe Abschnitt 3.6.3
«Meldevorschriften an die KESB»). Die Informationsweitergabe an die KESB
kann damit nétigenfalls gegen den Willen der Betroffenen, sollte aber nicht ohne
deren Wissen erfolgen (Transparenzgebot). Eine Ausnahme vom Transparenz-
gebot ist moglich bei akuter Kindeswohlgefahrdung. Bei Kenntnis einer beste-
henden Beistandschaft soll direkt die Beistandsperson informiert werden. Diese
entscheidet gegebenenfalls Uber die Weiterleitung an die KESB.

Die meldende Organisation und Dritte haben in der Abklarung der KESB eine
Mitwirkungspflicht. Sie geben auf Anfrage Auskinfte und stellen die erforderli-
chen Berichte und Dokumente zur Verfigung. Die KESB untersteht der Schwei-
gepflicht und hat keine gesetzliche Zusammenarbeits- oder Auskunftspflicht.
Eine Zusammenarbeit mit der KESB st allerdings anzustreben. Die Fachorgani-
sation kann bei der KESB den Stand eines Verfahrens nachfragen. Die Entbin-
dung von der Schweigepflicht durch die Eltern ermdglicht die Kommunikation
zwischen der KESB und anderen Fachorganisationen.

Minimalstandards zur Zusammenarbeit mit der KESB
(Ix] fur Fachorganisationen aus dem vorgelagerten Unterstiitzungs-
netzwerk, (X1 fiir Schulen)
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https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_156384116.ocFile/Minimalstandards%20zur%20Zusammenarbeit%20Schule-KESB.pdf

In der Aufarbeitung problematisch verlaufener Falle mit Kindeswohlgefahrdung
wird immer wieder auf Verzerrungen in der Urteilsbildung hingewiesen. '® Haufig
wird ein einmal gefasster Ersteindruck von der Familie nicht mehr hinterfragt. Die
Haltung, dass in der Regel die Familie die wichtigste Akteurin ist, um das Wohl
des Kindes wieder nachhaltig positiv verdndern zu koénnen, trédgt dazu bei, die
Familie als Ressource zu sehen und entsprechend mit ihr nach Lésungen zu
suchen. Auch die Haltung, dass sowohl die Eltern als auch die Fachpersonen im
Grunde genommen das Beste fur das Kind wollen, hilft eine Bricke zu bauen
und bildet die Basis fur positive Veranderungen. Das Hinterfragen der eigenen
Haltung ist im Kindesschutz daher von besonderer Bedeutung.

Im Kindesschutz gilt das Vier-Augen-Prinzip (wenigstens). Dazu gehdren
etwa der Austausch im Team und mit Vorgesetzten, die Vernetzung mit weiteren
Fachpersonen sowie allenfalls der Zuzug weiterer fachlicher Unterstutzung.

Zudem ist die Beteiligung von Eltern, Kindern und Jugendlichen stets zu prifen
und zu berlcksichtigen. Der Einbezug férdert entscheidend die Chancen
auf positive Veranderungen und stérkt die Selbstwirksamkeit der Betrof-
fenen.

Die eigene Wahrnehmung sollte in der Regel im Austausch mit anderen
Fachpersonen Uberprift werden, denn ungunstige Entwicklungen und Kin-
deswohlgefahrdungen sind komplex und haben auch auf Fachpersonen
eine emotionale Wirkung. Auch fiir die Erfassung der Gesamtsituation, die
Einschatzung und den Entscheid zum weiteren Vorgehen gilt: Bleiben Sie
nicht alleine und holen Sie sich frihzeitig Unterstiitzung!

Sowohl die Art und Weise des Austauschs wie auch der Zeitpunkt kénnen -
abhangig von der Situation, dem beruflichen Kontext, den eigenen beruflichen
Moglichkeiten — unterschiedlich und auch wiederholt angezeigt sein. Hierflr
kommen verschiedene Mdglichkeiten in Frage:

In der Regel empfiehlt sich in einem ersten Schritt der kollegiale Austausch im
Team und die Vernetzung mit Fachpersonen, die in einem anderen Kontext mit
dem Kind oder den Eltern in Kontakt sind und somit eine wertvolle bis notwen-
dige erganzende Perspektive einbringen kdnnen. Fiir den Informationsaus-
tausch mit Fachpersonen anderer Organisationen ist in der Regel das
Einverstandnis der Eltern bzw. des urteilsfahigen Kindes einzuholen.
Weiter besteht die Méglichkeit, eine Situation anonymisiert mit Fachper-
sonen auszutauschen (in Intervisionsgruppen oder auch im interprofes-
sionellen Austausch). Je nach Situation und internen Handlungsablaufen ist
zudem der Austausch mit der vorgesetzten Person angezeigt.

Je nach internen Unterstutzungsmaoglichkeiten und je nach Einschatzung zum
Einzelfall kann eine externe Fachberatung (eher) angezeigt sein zur Erhéhung der
Sicherheit bei der Einschatzung oder zur Beratung zum weiteren Vorgehen.

Angebote im Kanton St.Gallen sind:

Kinderschutzzentrum - Beratung

Regionale Fallberatung Kindesschutz
(Anmeldung tber Kinderschutzzentrum)

Ostschweizer Kinderspital, Beratung zur Dringlichkeit
einer arztlichen Untersuchung, Tel. 0900 144 100
(Interdisziplindrer Notfall: Tel. 071 243 71 11)

Allenfalls k&nnen auch Fall-Supervisionen im Team oder Einzel-Supervisionen zur
Reflexion genutzt werden.

% Munro, E. (1999). Common errors of reasoning in child protection work. Child Abuse & Neglect, 23(8), 745-758.
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Bei einer akuten Kindeswohlgefahrdung ist umgehend die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehérde (KESB) oder bei Gefahr um Leib und Leben die
Polizei zu kontaktieren. Mit der KESB kdnnen Falle auch zu einem frihen Zeit-
punkt anonymisiert besprochen werden. Bei unklaren Situationen, die nicht als
akut eingeschatzt werden, empfiehlt sich in der Regel eine Fachberatung durch
das Kinderschutzzentrum oder durch die Fallberatung Kindesschutz.

Die Chancen fUr positive Verdnderungen sind in der Regel dann am besten,
wenn diese Veranderungen von den Betroffenen und ihren Angehdrigen als
sinnvoll erachtet werden und sie aktiv einen Beitrag zur Verbesserung leisten
kdnnen. Die Kooperation mit den Eltern sowie der alters- und entwicklungs-
massig bestmdgliche Einbezug der Kinder und Jugendlichen sind daher
zentral fur einen wirksamen Kindesschutz.

Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) gewéhrt dem Kind das Recht
auf Partizipation. Dazu gehdéren die Meinungsausserung und die Anhérung in
allen Lebensbelangen, die das Kind betreffen. Dies umfasst verschiedene For-
men der Beteiligung, wie z.B. das Recht auf Information, auf Anwesenheit, auf
freie Meinungsbildung und -ausserung oder das Recht, gehdrt zu werden sowie
das Recht auf Begleitung und/oder Vertretung.

Partizipation und damit das alters- und entwicklungsmassig bestmdgli-
che Mitwirken von Kindern und Jugendlichen stéarkt deren Resilienz und
Selbstwirksamkeit. Im Gesprach mit den Kindern kann deren Wille in die
Uberlegungen einbezogen und wann immer méglich ernst genommen
werden. Sowohl Partizipation als auch die Achtung des Kindeswillens
sind zentral fUr nachhaltige Verdnderung im Kindesschutz.

Der Kindeswille entspricht im Idealfall dem Kindeswohl. Es gibt aber auch Situa-
tionen, in denen der Kindeswille dem Kindeswohl entgegenléuft oder die Beteili-
gung fur das Kind beeintrachtigend oder schadigend sein kann. Das ist z.B. der
Fall, wenn der Kindeswille von den Eltern massiv beeinflusst wird oder wenn es
voraussichtlich zu einem Strafverfahren kommt und das Kind nicht dazu gebracht
werden soll, zu erzahlen, was ihm widerfahren ist.

Die Art des Einbezugs des Kindes ist zudem abhangig von dessen Alter. Unge-
fahr ab dem 3. Lebensjahr kann das Kind seine Préferenzen, Winsche und Vor-
stellungen dussern. Ungeféhr ab dem 4. Lebensjahr ist das Kind fahig, Fragen zu
beurteilen, die es selbst betreffen und darlber zu sprechen.

Prifen Sie in jedem Einzelfall, wie und wann Kinder und Jugendliche an Pro-
zessen im Kindesschutz beteiligt werden kénnen.

Den Willen und die Bedirfnisse des Kindes sollten Sie in Ihren Einschatzungen
und Entscheidungen berUtcksichtigen.

Beachten Sie Loyalitatskonflikte und Ambivalenzen und Ubertragen Sie dem
Kind nicht die Verantwortung fur Entscheidungen tber das Handeln von Ihnen
als Fachperson.

Starken Sie das Kind, indem Sie es Uber das Vorgehen informieren und die
Schritte, wenn maéglich, mit ihm absprechen. Sie vermeiden dadurch, dass es
erneut in eine Opferrolle gerat, in der es das Geschehen nicht beeinflussen
kann.
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Informieren Sie das Kind, dass Sie als Fachperson bei einer erheblichen
Gefahrdung (einschliesslich Selbstgefdhrdung) unter Umsténden auch gegen
den Willen des Kindes intervenieren mussen. Und informieren Sie es, wenn Sie
diesen Schritt machen.

Empfehlungen fiir kindgerechte Verfahren im Kanton St.Gallen

In der Regel ist es den Eltern wichtig, dass es ihren Kindern gut geht. Manchmal
kénnen sie aber nicht adéquat auf ihre Bediirfnisse eingehen. Die Energie sollte
primér in den Aufbau einer vertrauensvollen und echten Kooperation mit
den Eltern investiert werden, um diese bei der Suche und Umsetzung
von Veranderungsschritten zum Schutz ihres Kindes zu unterstitzen.

Zdgern Sie nicht, die Eltern zeitnah einzubeziehen und auf konkretes Verhalten
anzusprechen, es sei denn, die Sicherheit des Kindes, der oder des Jugend-
lichen oder die BeweisfUhrung in einem allfélligen strafrechtlichen Verfahren
konnte dadurch gefahrdet sein. Bereiten Sie das Gesprach vor, allenfalls mit
fachlicher Unterstutzung.

Begegnen Sie den Eltern mit einer respektvollen, wertschatzenden Haltung:
Versuchen Sie zu verstehen, weshalb sich die Eltern in einer bestimmten
Weise verhalten und fragen Sie die Eltern nach ihrer eigenen Problemdefinition
und nach ihren L&sungsvorschlagen.

Zeigen Sie den Eltern auf, worin die Beeintrachtigung oder Gefdhrdung des
Kindes liegt, welche Folgen diese fur ihr Kind hat und was sich konkret und in
welcher Zeit verandern muss.

Vermitteln Sie, dass oftmals eine Verhaltensanderung der Eltern der SchlUssel
zu einer Verhaltensanderung bei ihrem Kind ist.

Fokussieren Sie im Kontakt mit den Eltern immer wieder auf das gemeinsame

Ziel, dem Wohlergehen des Kindes:
Zunadchst muss Orientierung und Vertrauen hergestellt werden. Stellen Sie
sicher, dass die Eltern lhre Rolle als Fachperson verstehen. Berlcksichtigen
Sie, dass die Eltern mdglicherweise Institutionen, Zustandigkeiten, Ablaufe
und Verfahren nicht gut kennen.
Schaffen Sie die Voraussetzungen, dass Eltern, die Deutsch nicht als Erst-
sprache sprechen, sich persénlich und differenziert zu ihrer Problemsicht
sowie zu Lésungsstrategien dussern kénnen und lhre Einschatzungen genau
verstehen. Ziehen Sie bei Bedarf Dolmetscherdienste hinzu.
KnUpfen Sie auch an Kompetenzen und Ressourcen der Eltern an und fragen
Sie die Eltern nach ihren eigenen L&sungsvorschlagen.
Ziehen Sie allenfalls auch weitere relevante Bezugspersonen und Familienan-
gehorige mit ein.
Suchen Sie nach konkreten und realistischen Veranderungszielen, die zeitnah
eine zumindest kleine Verbesserung erfahrbar machen und Erfolgserlebnisse
ermdglichen.
Intervenieren Sie nur in Ausnahmefallen, falls nétig gegen den Willen der Erzie-
hungsberechtigten, aber in der Regel nicht ohne deren Wissen. Von diesem
Grundsatz ist abzusehen, wenn Sie von den Eltern bedroht werden oder wenn
Sie vermuten, dass die Information zu einer erheblichen Gewaltanwendung
gegenuber dem Kind fuhrt.
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PHASEN EINES STRUKTURIERTEN VORGEHENS

In diesem Kapitel sind praktische Hinweise flr ein strukturiertes Vorgehen bei
(vermuteter) ungUnstiger Entwicklung bzw. Kindeswohlgefadhrdung entlang von
funf Phasen beschrieben. Im Fokus stehen das Erkennen, Einschéatzen und Ent-
scheiden Uber das weitere Vorgehen.

Oft geraten Fachpersonen unter Druck und handeln Ubereilt, ohne vorgangig
sorgféltig Fakten und Vermutungen zu trennen, die Gesamtsituation zu betrach-
ten sowie konkrete und realistische Veranderungsziele zu formulieren. Dabei
kann der Blick auf das Kind und den langfristigen Schutz verloren gehen.

Achten Sie darauf, dass Sicherheit, Grundversorgung und Rechte der Kin-
der und Jugendlichen gewahrleistet sind. Streben Sie bestmdgliche Ldsun-
gen an. Hilfreich ist die Frage, ob durch eine Intervention die Situation des
Kindes verbessert, verschlechtert oder vorlaufig zumindest stabilisiert wer-
den kann.

Die Phasen sind unter Umsténden nicht in der Abfolge von 1 bis 5 zu durch-
schreiten. Jeder Fall ist einmalig, weshalb eine Fachperson gegebenenfalls in
einer bestimmten Phase einsteigt oder einzelne Phasen immer wieder durch-
schritten werden. Die erste Einschatzung ist eine Momentaufnahme, die in
der Regel nach einer gewissen Zeit zu Gberprifen ist. Der Verlauf und die
Wirkung allfalliger Unterstitzungsleistungen sollen zu einer Verbesse-
rung fur das Kind fuhren und sind regelméassig zu reflektieren.

PHASE 1
Anzeichen
erkennen

PHASE 5
handeln und
Uberprifen

i\

PHASE 4
Vorgehen
planen

S 4

PHASE 2
Gesamt-
situation
erfassen

PHASE 3
Risiko
einschatzen

Abbildung 5: Darstellung zu den Phasen eines strukturierten Vorgehens im Kindesschutz

Obwohl es typische Risikokonstellationen gibt, ist jede Ausgangslage einzigartig
und bedingt deshalb eine sorgfaltige Auslegung der Gesamtsituation, einer Ein-
schatzung und entsprechender weiterer Schritte. Umso hilfreicher sind Arbeits-
instrumente, die Orientierung im Vorgehen bieten. Fir den praktischen Umgang
mit ungunstigen Entwicklungen bzw. Kindeswohlgefahrdung sind organisations-
interne Leitlinien, in denen Zustandigkeiten, Ablaufe, Kommunikation und Ent-
scheidungskompetenzen geklart sind, eine wichtige Orientierungshilfe. Der vor-
liegende Leitfaden bildet eine solche Grundlage oder Erganzung dazu.
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Der erste Schritt besteht darin, mégliche Anzeichen flr eine unguinstige Ent-
wicklung oder Kindeswohlgefahrdung wahrzunehmen und ernst zu nehmen,
ohne voreilige Schusse zu ziehen. In dieser Phase erfolgt eine erste Grobein-
schéatzung, ob eine weitere Auslegung zur Gesamtsituation oder allenfalls
Sofortmassnahmen nétig sind.

Nehmen Sie Anzeichen im Verhalten und der Erscheinung von Kindern und deren
Eltern, die auf eine fUr das Kind unguinstige Entwicklung hindeuten kénnen, wahr
und ernst. Anzeichen kénnen vielféltig sein und sich auf korperlicher, emotionaler,
psychischer, kognitiver oder sozialer Ebene zeigen. Ziehen Sie dabei keine vor-
eiligen SchlUsse. In manchen Fallen treten Anzeichen auf, ohne dass ein gefahr-
dendes Handeln oder Unterlassen zugrunde liegt. Zwar kann z.B. eine verzo-
gerte Sprachentwicklung auf Vernachlassigung, mangelnde Forderung oder
Belastungen hinweisen, jedoch ist eine solche haufig auch auf andere, nicht
geféhrdende Faktoren zurlckzuflhren. Trotzdem kann Unterstitzung angezeigt
sein, damit sich das Kind seinen Bedurfnissen und Potentialen entsprechend gut
entwickeln kann. Wenn Anhaltspunkte allerdings nicht eingeordnet werden kén-
nen, kénnten sie maglicherweise die Folge von Gewalterfahrungen und Vernach-
lassigung sein. Kann das Verhalten eines Kindes nicht verstanden oder erklart
werden, lohnt sich die Frage, ob dem Verhalten Gewalt zugrunde liegen kénnte.

Verschiedene Fachpersonen kénnen verschiedene Anzeichen aus ver-
schiedenen Blickwinkeln wahrnehmen. Gerade deshalb ist der Aus-
tausch mit weiteren Fachpersonen zentral.

So kdnnen z.B. in einer Kinderarztpraxis Hamatome erkannt werden, nicht
jedoch abnehmende Schulleistungen. Wenn sich Kinder und Jugendliche Ihnen
direkt anvertrauen, beachten Sie nachfolgende Hinweise:

Hoéren Sie gut zu, aber fragen Sie sie nicht zu konkreten Vorkommnissen
oder Handlungen aus. Wahrheitsfindung und Ermittlung ist allein Sache
der Untersuchungsbehoérden.

Fragen Sie nur so viel nach, wie zur Erflllung Ihrer Aufgabe bzw. Rolle
notig ist.

Erkundigen Sie sich nach dem Veranderungsanliegen und der Befindlich-
keit des Kindes oder der bzw. des Jugendlichen.

Loben Sie das Kind fur seinen Mut und bedanken Sie sich fur sein Ver-
trauen.

Bleiben Sie nicht alleine und holen Sie sich frlihzeitig Unterstitzung.
Machen Sie transparent, mit wem gesprochen wird und welche Schritte
mit welchem Ziel unternommen werden.

Machen Sie nur Zusagen, die sie auch garantiert einhalten kénnen.
Teilen Sie dem Kind oder der bzw. dem Jugendlichen mit, wann und
warum Sie sich zum Schutz fiir das Kind und zum eigenen Schutz selbst
UnterstUtzung holen und verpflichtet sind, die vorgesetzte Stelle zu infor-
mieren.

Bleiben Sie Ansprechperson und mit dem Kind oder der bzw. dem Jugend-
lichen in Kontakt.

Informieren Sie, wo sich das Kind oder die bzw. der Jugendliche im Not-
fall hinwenden kann und vereinbaren Sie bei Bedarf einen Notfallplan.
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20 distanzloses Verhalten, Berlinrungsangst;

Schlafstérungen;

Essensstorungen;

Einnassen, Einkoten;
Selbstverletzung, Selbstgefahrdung;
sexuelle Ubergriffe auf andere Kinder;
Konsum psychoaktiver Substanzen;

chronische Unter- oder Fehlerndhrung;
andauernd unversorgte Wunden;

chronische Mudigkeit;

wiederholt nicht witterungsgemasse Kleidung;

Hamatome oder Knochenbrlche, die auf Misshandlung hindeuten; )
aggressives Verhalten;

korperliche und motorische Entwicklungsverzdégerungen. i
delinquentes Verhalten.

Bei Sauglingen und Kleinkindern: «Schutz- und Risikofaktoren

Kind kann seine intellektuellen Mdglichkeiten seit etwa drei Monaten in der frihen Kindheit»
deutlich nicht in Schulleistungen umsetzen; Phasen eines
Wahrnehmungs- und Gedachtnisstérungen; strukturierten
Konzentrationsschwache; Vorgehens
Verzdgerung der Sprach- und Intelligenzentwicklung; Das wiederkehrende oder bleibende Gefiihl, dass mit dem Kind etwas
eingeschrankte Reaktion auf optische und akustische Reize. nicht stimmen kénnte, ist auch ohne beobachtete Anzeichen Anlass
genug, sich mit einer anderen Person auszutauschen. Der eigene Korper
reagiert in der Regel mit kdrperlichen Signalen, bevor wir eine Situation bewusst
wiederholtes Zusp&tkommen in Schule, nicht in die Schule kommen, wahrnehmen. Jede Wahrnehmung ist «okay». Wenn eine Unsicherheit wieder
von der Schule weglaufen oder nicht nach Hause gehen (auch fortgesetztes verfliegt, ist das ebenfalls legitim. Bleibt sie jedoch oder tritt eine Unsicherheit
Fernbleiben von Tageseinrichtungen); immer wieder auf, dann nehmen Sie diese ernst und tauschen Sie sich mit einer
von zu Hause weglaufen; anderen Fachperson aus. Die eigenen Empfindungen bei Konfrontation mit
Kind hat permanent MUhe, sich sozial in eine Peergruppe zu integrieren, Gewalt haben oft mit eigenen Erfahrungen und Vorstellungen zu tun. Sich dies
sehr haufig Konflikte oder haufig Geflhle, nicht akzeptiert zu sein; bewusst zu machen, ist wichtig bei der Einordnung von Beobachtungen und
depressive Reaktionen, Apathie, Suizidalitat; Hinweisen.
LEITFADEN
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20 Nicht abschliessende Auflistung in Anlehnung an Kinderschutz Schweiz (Hrsg. 2020), Hauri, Andrea und Zingaro, Marco. Kindeswohlgefahrdung erkennen und angemessen handeln. v
Leitfaden fur Fachpersonen aus dem Sozialbereich. Bern: Kinderschutz Schweiz, 2. tberarbeitete Auflage (Publikation im November 2020). heb- 26



5 PHASEN EINES STRUKTURIERTEN VORGEHENS

5.1.4 HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN
DOKUMENTIEREN

In allen Phasen bildet die sorgfaltige Dokumentation durch Fachpersonen eine

wesentliche Grundlage fur allféllige Unterstitzungsprozesse. Dokumentieren Sie

deshalb:

— Hinweise, Beobachtungen, Ausserungen und Kontext mit Datum (Aussagen
allenfalls auch im Wortlaut und je nachdem auf Schweizerdeutsch);

— die Informationsquelle (eigene Beobachtungen, Beobachtung Dritter,
Hinweise von Kindern und Jugendlichen);

— was Fakten und was Vermutungen und Interpretationen sind (dazu kann
auch nachfolgende Begriffsdifferenzierung zu Hilfe genommen werden).

5.1.5 IRRITATION, VERMUTUNG, VAGER

ODER BEGRUNDETER VERDACHT?
Eine genaue Beschreibung von dem, was gefuhlt, vermutet oder effektiv gesehen
wird, hilft bereits, eine Einstufung vorzunehmen, wie wahrscheinlich die vorhan-
denen Informationen mit einer ungunstigen Entwicklung bzw. Kindeswohlgefahr-
dung in Verbindung gebracht werden kénnen:

Irritation
Ich bin irritiert, aber
ich gehe davon aus,
dass das Verhalten
gute Griinde hat.

vage
Vermutung
Ich bin irritiert und habe
ein komisches Gefihl.

Abbildung 6: Darstellung in Anlehnung an Limita (2016). Vermutung oder Verdacht?

Ich habe mehr als ein
komisches Geflihl, aber die
Anhaltspunkte sind unspezifisch.
Beispiel: Ein Kind, eine Jugendliche
oder ein Jugendlicher zeigt non-
verbale Signale oder macht unklare
Andeutungen. Ich habe un-
spezifische Anhaltspunkte,
dass bestimmte Risiko-
faktoren vorliegen.

5.1.0 OPTIONEN AUFGRUND DER
ERSTEINSCHATZUNG

— keine weiteren Schritte
Ergibt eine erste Einordung der Situation, dass lediglich eine Irritation vorliegt,
sich flr das Verhalten jedoch gute Griinde finden, kann von weiteren Schritten
abgesehen werden. Trotzdem kénnen Sie die Situation noch im Team bespre-
chen, ihre Wahrnehmung Uberprtfen und die Irritation einordnen.

— weiter zu Phase 2: Gesamtsituation erfassen
Kommt zu einer Irritation ein komisches Gefuhl hinzu (vage Vermutung), soll zu
Phase 2 Ubergegangen werden. Dasselbe gilt flr einen vagen oder begriinde-
ten Verdacht.

— Notwendigkeit von Sofortmassnahmen priifen
Gibt es Anzeichen fur eine akute Kindeswohlgefahrdung (siehe nachster
Abschnitt), sind Sofortmassnahmen (siehe Abschnitt 5.4 «Phase 4: Vorgehen
planen») zu prufen. Die Prifung von Sofortmassnahmen ist auch in jeder wei-
teren Phase notwendig, wenn erhebliche neue Informationen, die auf eine
akute Kindeswohlgefahrdung hinweisen, bekannt werden.

begriindeter
Verdacht
Ich habe deutliche
Anhaltspunkte, dass die Ent-
wicklung des Kindes unglnstig
bzw. gefahrdet sein kdnnte.
Beispiel: Ein Kind, eine Jugendliche
oder ein Jugendlicher erzahlit
von Gewalt oder Eltern erzahlen
von schwerwiegenden
Belastungen
oder Uberforderung.

vager
Verdacht
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In Fallen akuter Gefahrdung gibt es Anhaltspunkte?!, die darauf hindeuten, dass

sofort gehandelt werden muss.

Deutliche Anhaltspunkte fur die Notwendigkeit von Sofortmassnahmen sind
z.B., dass:
das Kind zurzeit erheblich kdrperlich misshandelt oder sexuell ausgebeu-
tet wird oder dass es in den nachsten Stunden oder Tagen (erneut) dazu
kommen wird;
das Kind aufgrund von Vernachlassigung zurzeit oder in den nachsten
Stunden oder Tagen an Leib und Leben bedroht ist;
eine Betreuungsperson der Fachperson verweigert, das Kind zu sehen
oder der Aufenthaltsort des Kindes unbekannt ist oder es Anhaltspunkte
gibt, dass das Kind in den nachsten Tagen gegen seinen Willen an einen
unbekannten Ort gebracht wird;
sich das Kind selbst erheblich geféhrden und z.B. Suizid begehen kénnte
oder das Kind sich weigert, nach Hause zu gehen oder eine anderweitige
Betreuung nicht sichergestellt ist.

Sauglinge und kleine Kinder sind schneller akut geféahrdet als altere
Kinder. Sofortmassnahmen miissen daher friih gepriift und bei Bedarf
umgehend umgesetzt werden. Bei einer akuten Kindeswohlgefahrdung ist zu
prufen, wie der Schutz am besten und schnellsten sichergestellt werden kann.
Meistens ist dazu die KESB zu informieren. Sind Kinder in akuter Gefahr oder an
Leib und Leben bedroht und ist ein Handeln sehr schnell notwendig, ist der Poli-
zeinotruf zu kontaktieren. Je nach Situation kdnnen auch andere Sofortmass-

nahmen angezeigt sein.

Sofortmassnahmen kénnen fir das Kind und/oder dessen Umfeld angezeigt sein
(siehe Abschnitt 6.3 «Kontakte flr Hilfe in Notsituationen»).

Beispiele fur Sofortmassnahmen fur Kinder und Jugendliche:

Betreuung durch verlassliche, verfigbare und vertraute Bezugsperson
sicherstellen;

umgehende Meldung an die KESB, die bei Bedarf vorsorgliche Massnahmen
anordnet;

Schutz, z.B. im Rahmen einer Notunterkunft fir Kinder und Jugendliche
(siehe Abschnitt 6.4 «Spezifische Angebote»);

arztliche Untersuchung und medizinische Soforthilfe

(siehe Abschnitt 6.4 «Spezifische Angebote»);

Notfallpsychiatrische und -psychologische Unterstitzung.

Beispiele flur Sofortmassnahmen flir das Umfeld:

Entlastung fur Eltern durch zusétzliche Betreuung;

psychiatrische oder medizinische Hilfe fur einen Elternteil;
Frauenhausaufenthalt fir Mutter und Kinder;

Sofortmassnahmen fiir andere gefahrdete Kinder und Jugendliche;
Ausarbeitung eines Notfallplans (einschliesslich erreichbare Anlaufstellen).

2! Hauri, Andrea; Jud, Andreas; Latsch, David & Rosch, Daniel (2021): Abklarungen im Kindesschutz. Das Berner und Luzerner Abklarungsinstrument in der Praxis. Berner Fachhochschule
und Hochschule Luzern — Soziale Arbeit. Siehe dazu auch die altersspezifischen Ankerbeispiele auf S. 150-165.
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Vermeiden Sie eine Konfrontation mit der mutmasslichen Taterin bzw.
dem mutmasslichen Tater.

Horen Sie dem Kind zu, aber fragen Sie es nicht aus. Eine Befragung
des Kindes fUhrt nur eine spezialisierte Fachperson der ermittelnden
Behdrde oder ausserhalb eines Strafverfahrens der Schulpsychologische
Dienst des Kantons St.Gallen durch (siehe «Standardisierte Erstbe-
fragung (STEB)» in Abschnitt 6.4 «Spezifische Angebote»). Eine «Vor-
befragung» durch Sie kann das Aussageverhalten des Kindes bei der
polizeilichen Befragung beeinflussen und ist nicht zulassig.

Als Fachperson sollten Sie Ausserungen des Kindes méglichst wortge-
treu und unter Umsténden auch auf Schweizerdeutsch schriftlich fest-
halten (dabei zwischen Fakten und Interpretationen unterscheiden).
Eltern kbnnen gebeten werden, in einem sogenannten Wortprotokoll
festzuhalten, was ihnen die Kinder erzahlt haben.

Stellen Sie den Schutz des Kindes sowie seiner Betreuung und Beglei-
tung sicher.

Nehmen Sie Kontakt mit dem Kinderschutzzentrum oder der KESB auf,
um das Vorgehen abzusprechen.

Falls vermutete sexuelle Gewalt weniger als 72 Stunden zurlckliegt,
muss zeitnah durch eine spezialisierte Fachperson am Ostschweizer
Kinderspital eine Untersuchung erfolgen. Zudem kénnen Sie allfallige
weitere Spuren sichern, indem Sie die zur vermuteten Tatzeit getragene
Kleidung des Kindes in einer sauberen Papiertasche aufbewahren.
Beachten Sie die Hinweise unter «Indikationen fUr eine Strafanzeige»

in Abschnitt 5.4.4 «Indikationen und Kriterien fur das weitere Vorgehen»
und Abschnitt 5.5.6 «Strafanzeige».

In Krisensituationen entsteht oft eine grosse Dynamik. Das Sicherstellen einer
verlasslichen Betreuung und das Wiederherstellen von Normalitat im Alltag kon-
nen ebenfalls Sofortmassnahmen sein. Es soll auch — insbesondere bei Interven-
tionen — auf Stabilitat, Kontinuitat und Normalitat geachtet werden.

Eine sorgfaltige Auslegeordnung zur Lebenslage des Kindes, der oder des
Jugendlichen ist vorzunehmen, bevor eine Gefédhrdung beurteilt und das
weitere Vorgehen geplant und umgesetzt wird. Dazu gehort eine Auslege-
ordnung zu Risiko- und Schutzfaktoren beim Kind und in seinem unmittel-
baren Umfeld. Oft mUssen wenige Informationen fur eine erste Einschatzung
ausreichen.

Holen Sie gentigend Informationen ein, aber nur so viele, wie fur eine Einschat-
zung der Situation notwendig sind. Von Fachpersonen (z.B. der Schule oder in
Kindertagesstatten) ist keine umfassende Kindeswohlabklarung gefordert, wie es
der Auftrag der KESB ist. Wahrheitsfindung und Ermittlung sind alleine Auf-
gaben der Strafverfolgungsbehérde. Wenn Sie Kenntnis von mdglicher-
weise strafrechtlich relevanten Handlungen erlangen, lassen Sie sich
beraten.
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Tragen Sie vorhandene Informationen zusammen Uber:
persdnliche Angaben, Lebensumsténde, Familiensituation;
Befindlichkeit und Anliegen des Kindes;
Entwicklungsstand des Kindes;
Erziehungsvorstellungen und Werte der Eltern;
Risikofaktoren;
Schutzfaktoren;
Problembewusstsein sowie Kooperations- und Veranderungsbereitschaft
und -fahigkeit der Erziehungsberechtigten.

Ausserdem kann die Beantwortung nachfolgender Fragen
bei der Auslegeordnung hilfreich sein:
Was ist die Situation? Was ist passiert? Wo und wann ist es passiert?
Wen betrifft die Situation (direkt, indirekt)?
Wie ist die Situation entstanden? Seit wann besteht sie?
Ist die Situation ein Problem? Warum ist sie ein Problem?
Wer ist involviert? Was wurde bisher unternommen?
Mit welchen Ergebnissen?
Woher kommen die Informationen? Was sind Fakten und was Vermutungen?

Wenn das Einholen zuséatzlicher Informationen weitere Schritte bedingt (z.B. ein
Gesprach mit Kindern, Jugendlichen und/oder Erziehungsberechtigten oder der
Austausch mit Fachpersonen anderer Bereiche), sollten Sie zunachst flir sich
eine Ersteinschatzung aufgrund der vorhandenen Informationen vornehmen.

Bei der Einschatzung der Situation von Kindern und Jugendlichen wird der Blick
nicht nur auf bereits eingetretene Beeintréachtigungen und Schadigungen gelegt,
sondern es erfolgt auch eine Prognose im Rahmen einer Risikoeinschatzung. Fir
eine solche Prognose wird auf wissenschaftliche Erkenntnisse Uber Risiko- und
Schutzfaktoren zurtickgegriffen.

Ein Risikofaktor ist ein Merkmal, das mit einer statistisch erhdhten Wahrschein-
lichkeit verbunden ist, dass es in Zukunft zu einer ungtinstigen Entwicklung und
Kindeswohlgefahrdung kommen wird. Schutzfaktoren sind mit einer erhdhten
Wahrscheinlichkeit belegt, eine gesunde Entwicklung zu begunstigen. Es darf
jedoch keine Kausalitdt angenommen werden. So sind z.B. Kinder mit einer kor-
perlichen Behinderung haufiger gefahrdet, mitunter weil sie hohe Anforderungen
an ihre Betreuungspersonen stellen. Dennoch gelingt vielen Eltern eine ange-
messene und liebevolle Betreuung von Kindern mit Behinderung. Vorhandene
Schutzfaktoren sollen gefordert und Risikofaktoren verringert werden, auch wenn
nicht alle Faktoren im gleichen Mass schiutzen oder gleich bedrohlich sind.
Schliesslich ist zu beachten, dass gewisse Anzeichen nicht als Schutz- oder
Risikofaktoren zu verstehen sind, die aber einen allgemeinen Hinweis geben kon-
nen, um mdglichen Risiko- und Schutzfaktoren nachzugehen (siehe Abschnitt
5.1.2 «Mdgliche Anzeichen beim Kind»). Bei erheblicher Kindeswohlgefahrdung
Uberwiegen die Risiken, aber die Schutzfaktoren sind von Bedeutung bei der
Planung und Ausgestaltung von Unterstitzungsprozessen. Schutz- und Risi-
kofaktoren sollen auf den Ebenen Kinder und Jugendliche, Eltern und
Eltern-Kind-Interaktion sowie im weiteren Umfeld erkannt werden.

Abbildung 7: «Schutz- und Risikofaktoren und Wechselwirkungen», siehe Folgeseite

Phasen eines
strukturierten
Vorgehens

LEITFADEN
KINDESSCHUTZ

heb!

30
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Machen Sie eine Auslegeordnung zu den Schutz- und Risikofaktoren. Wo sehen
Sie Belastungen und wo Ressourcen? Differenzieren Sie auch hier, welche Fak-
toren tatsachlich vorliegen und welche Faktoren Sie vermuten. Nachfolgend finden
Sie eine Ubersicht Uber einige allgemeine Schutz- und Risikofaktoren.

Risikofaktoren Schutzfaktoren

Wechselwirkungen
zwischen Risiko-
und Schutzfaktoren

Abbildung 7: Darstellung zu Schutz- und Risikofaktoren und Wechselwirkungen

5.2.3 UBERSICHT SCHUTZFAKTOREN 2

Schutzfaktoren beim Kind

— positives (einfaches, ausgeglichenes) Temperament;

— hohes Selbstwertgefiihl;

— gute Fahigkeit zur Emotionsregulation bzw. Impuls- und BedUrfniskontrolle;

— hohe Selbstwirksamkeitserwartung (z.B. Glaube, selbst etwas bewirken und
auch in schwierigen Situationen selbststéandig handeln zu kénnen);

— Kind hat wenigstens eine enge Freundin oder einen engen Freund (mittlere
Kindheit/Jugend);

— tragende, verlassliche emotionale Beziehung eines Kindes zu einem bzw. einer
nicht misshandelnden/vernachlassigenden Elternteil bzw. Bezugsperson;

— gute schulische Leistungen.

Schutzfaktoren bei den Eltern

— positives, feinfuhliges und dem Entwicklungsstand und der Persdnlichkeit
des Kindes angemessenes Erziehungsverhalten;

— hohe Kontinuitat der Betreuungspersonen;

— hohe Beziehungsqualitat in Partnerschaft/Ehe (konstruktive Art,
Konflikte zu 16sen, harmonische Beziehung);

— familidre Stabilitat;

— ausgepragte soziale Unterstitzung der Eltern.

Bei Sauglingen und Kleinkindern: «Schutz- und Risikofaktoren
in der frihen Kindheit»

22 Nicht abschliessende Auflistung in Anlehnung an Kinderschutz Schweiz (Hrsg. 2020), Hauri, Andrea und Zingaro, Marco. Kindeswohlgefdhrdung erkennen und angemessen handeln.

Leitfaden fUr Fachpersonen aus dem Sozialbereich. Bern: Kinderschutz Schweiz, 2. Uberarbeitete Auflage.
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= ausgepragte unrealistische Erwartungen gegeniiber dem Kind,

eingeschréanktes Einfuhlungsvermogen in die Situation des Kindes;
Anwendung drastischer Formen der Bestrafung;

stark verzerrte Vorstellung der Eltern von ihrer Verantwortung;
stark verringertes Selbstwertgefuhl.

Verhaltensauffélligkeit;

psychische Erkrankung;

leicht reizbares oder teilnahmsloses Temperament;

chronische Erkrankung, Behinderung; Bei Sauglingen und Kleinkindern: «Schutz- und Risikofaktoren
keine konstante Betreuungsperson vorhanden, zu der eine enge positive in der frihen Kindheit»

Beziehung besteht.

frihere Meldungen an die KESB oder friheres Gefahrdungsereignis,

friiherer Todesfall oder schwere Verletzung wegen Misshandlung bzw. Auf Basis der Auslegeordnung zur Gesamtsituation (Phase 2) kann die Phasen eines
Vernachlassigung in der Familie; Situation bewertet bzw. das Risiko fur eine ungunstige Entwicklung und strukturierten
Belastung durch ungentigende materielle Ressourcen und existenzielle Kindeswohlgefahrdung eingeschétzt werden. Vorgehens
Angste;

fehlende soziale Unterstitzung;

eigene Erfahrungen von Vernachlassigung bzw. Misshandlung in der
Kindheit;

Partnerschaftsgewalt;

psychische Erkrankung eines Elternteils (einschliesslich Suchtmittel-
abhangigkeit), insbesondere unbehandelte, akute psychische Erkrankungen;
ausgepragte negative Emotionalitat (leicht auszulésende, intensive
Geflihle von Trauer, Niedergeschlagenheit oder Arger);

ausgepragte Geflihle der Belastung, Hilfslosigkeit oder Uberforderung
angesichts der Erziehungsaufgaben;

hohe Impulsivitat;

geringe Problemldsefertigkeiten;

verzerrte Wahrnehmung des kindlichen Verhaltens (z.B. die Interpretation,
das weinende Kind wolle die Mutter bzw. den Vater argern);

Die Einschatzung des Risikos fur eine ungunstige Entwicklung bzw. Kindeswohl-
gefahrdung ist eine Bewertung der in Phase 2 ausgelegten Gesamtsituation.
Nachfolgende Fragen kdénnen Sie bei dieser Bewertung leiten:
Was ist gut? Was funktioniert?
Wie hoch ist das Risiko flir eine Gefahrdung? Wohin entwickelt es sich ohne
Intervention?
Wie sicher fUhle ich mich in der Einschatzung? Wie zuverlassig sind die
vorhandenen Informationen?
Wie dringlich ist eine L6sung bzw. Bearbeitung? Was muss zuerst geldst
werden? Braucht es Sofortmassnahmen?

LEITFADEN

2 Nicht abschliessende Auflistung in Anlehnung an Kinderschutz Schweiz (Hrsg. 2020), Hauri, Andrea und Zingaro, Marco. Kindeswohlgeféhrdung erkennen und angemessen handeln. KINDESSCHUTZ

Leitfaden fur Fachpersonen aus dem Sozialbereich. Bern: Kinderschutz Schweiz, 2. Uberarbeitete Auflage. heb'
u



O PHASEN EINES STRUKTURIERTEN VORGEHENS

Um eine Prognose zum Risiko fur eine unglinstige Entwicklung bzw. Kindeswohl-

geféhrdung zu erstellen, missen folgende Elemente abgewogen werden:

— die gegenwartigen Lebensbedingungen des Kindes;

— die Ressourcen (Schutzfaktoren);

— die aktuellen Anzeichen fur eine ungunstige Entwicklung oder Kindeswohlge-
fahrdung und besondere Belastungen (Risikofaktoren).

In der Risikoeinschatzung sind Sie als Fachperson gefordert, die vorhandenen
Informationen in eine Waagschale zu legen. Oft missen Sie gewissermassen
kinstlich eine Grenze ziehen auf einem Kontinuum von mehr oder weniger scha-
digendem bzw. die gesunde Entwicklung des Kindes férderndem Verhalten von
Eltern und Bezugspersonen. Dies hat immer unter Berlicksichtigung der Einzig-
artigkeit jeder Situation und unter BerUlcksichtigung von vorhandenen Ressour-
cen und Belastungen zu erfolgen. Da dies in der Regel fir alle Fachperso-
nen anspruchsvoll ist, beriicksichtigen Sie auch, wie sicher Sie sich in
der Einschatzung fiihlen. Das «Bauchgeflhl» und die Beurteilung der Zuver-
lassigkeit der vorhandenen Informationen spielen dabei mit hinein.

5.3.2 HILFSMITTEL ZUR RISIKOEINSCHATZUNG

Schatzen Sie einerseits das Risiko einer unglinstigen Entwicklung oder Kindes-
wohlgefdhrdung ein und bewerten Sie anderseits, wie sicher Sie sich in dieser
Einschatzung fihlen. 24

Wie hoch schéatzen Sie das Risiko flr eine unglinstige Entwicklung bzw. Kindes-
wohlgefédhrdung unter Berdcksichtigung von Schutz- und Risikofaktoren fir das
Kind ein?

0—0—0—0°0

sehr niedrig niedrig eher hoch hoch sehr hoch

Wie sicher fihlen Sie sich in der Einschétzung, ob eine unguinstige Entwicklung
bzw. Kindeswohlgefédhrdung vorliegt?

000090

sehr unsicher unsicher eher unsicher sicher sehr sicher

Die Kombination der beiden Werte fUhrt Sie dazu, die Situation einer der vier

Farben A), (B), Orange (C), oder Rot (D) zuzuordnen:
gcherheit Risiko - 1 2 3 4 5
1 O 0 ©o
2 O 60 O
3 O 0 ©o
4 ©O 0 O
5 © 0 O

Abbildung 8: Darstellung zur Risikoeinschatzung bzw. Kombination der Werte zu Risiko und Sicherheit

24 Modell und Erlauterungen in Anlehnung an Kinderschutz Schweiz (Hrsg.), Hauri, Andrea und Zingaro, Marco (2020). Kindeswohlgefahrdung erkennen und angemessen handeln.

Leitfaden fUr Fachpersonen aus dem Sozialbereich. Bern: Kinderschutz Schweiz, 2. Uberarbeitete Auflage.
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Die gelben und orangen Ampelstande zeichnen sich durch Unsicherheit aus. Der
Ampelstand kann sich nochmals verdndern — je nachdem, wie weitere zentrale
Grossen fUr eine Einschatzung beurteilt werden:
Veranderungs- und Kooperationsbereitschaft sowie -fahigkeit der Er-
ziehungsberechtigten fUr freiwillige Unterstitzungsangebote;
eigene berufliche Mdéglichkeiten, um die Erziehungsberechtigten in einer
gesunden Entwicklung ihres Kindes zu unterstitzen bzw. eine Gefahrdung
abzuwenden;
Dringlichkeit bzw. ob verantwortet werden kann, zu warten und fur weitere
Unterstltzung zu werben. Je jinger das Kind ist, desto schneller kann auf-
grund seiner hdheren Verletzlichkeit rasches Handeln notwendig sein.

In der néchsten Phase 4 findet sich dazu ein Entscheidungsbaum als Hilfsmittel.
Wenn Sie zum Schluss kommen, dass ein (sehr) niedriges Risiko besteht und Sie
sich (sehr) sicher in dieser Einschatzung sind, dann braucht es keine weiteren
Schritte. In allen anderen Situationen geht es weiter mit der Phase 4.

Die Risikoeinschatzung zum Kindeswohl (Phase 3) bildet die Grundlage fur
Uberlegungen dazu, wie die Gefiahrdung gelindert oder behoben werden
bzw. wie die Situation verbessert werden kann, worin die Verdnderungsziele
bestehen und mit welchen Mitteln eine Veranderung herbeigefuhrt oder
unterstitzt werden kann. In Phase 4 wird das Vorgehen geplant, d.h. Ver-
anderungsziele werden formuliert und Handlungsmoglichkeiten abgewogen.

Das weitere Vorgehen sollte zielgerichtet erfolgen. Die Eltern haben das Recht,
dass Ihnen wertschéatzend erklart wird, was konkret sich verandern muss. Stellen
Sie sich folgende Fragen und formulieren Sie realisier- und Uberprifbare Veran-
derungsziele:

Was muss unternommen werden, damit sich die Situation eines Kindes

nicht weiter verschlechtert und in Phase 1 wenigstens stabil bleibt.

Was muss sich veréndern, damit sich die Situation in Richtung Grin bewegt?

Welche Veranderung wiirde dem Kindeswohl am ehesten entsprechen?

Wie kénnen die Betroffenen und wie die Fachpersonen zu einer Veréanderung

beitragen? Welche Form der Unterstitzung bedarf es?

Welches sind die Ziele? Welches sind die Minimalziele? Wie kann die

Zielerreichung Uberprift werden?

Wer muss bei der Losung mitwirken? Wer trégt nicht zu einer Losung bei?

Dies erfordert insbesondere in der Arbeit mit Familiensystemen und ihren Mit-
gliedern, bei denen sich unglnstige Entwicklungen bzw. Gefahrdungen Uber
einen langeren Zeitraum manifestiert haben, Bescheidenheit, Geduld und Wert-
schatzung der kleinen Schritte.
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Auf Grundlage der Einschatzung zum Unterstitzungsbedarf und der formulierten
Veranderungsziele gilt es, die Handlungsmdglichkeiten abzuwégen und das wei-
tere Vorgehen zu planen.

Im Wesentlichen kénnen folgende Handlungsmaoglichkeiten
unterschieden werden:
keine Unterstltzung, evtl. Informationen tber Hilfsmdglichkeiten;
niederschwellige Information und Unterstitzung;
einvernehmliche, verbindliche Unterstlitzung;
verbindliche Ubergabe der Fallfiihrung oder Fallzusammenarbeit
mit geeigneter Stelle;
Sofortmassnahmen;
Meldung an die KESB;
Strafanzeige;
Verlauf weiter beobachten und Situation gegebenenfalls mit weiterer
fachlicher Unterstltzung neu einschéatzen.

Im Folgenden finden Sie zwei Hilfsmittel fir das Abwagen der
Handlungsoptionen:

einen Entscheidungsbaum, ausgehend von der Ampelfarbe,

welche die Risikoeinschétzung ergab;

eine Auflistung von Kriterien und Indikationen je Handlungsmdglichkeit.

Nachfolgende Abbildung stellt das weitere Vorgehen nach der Risikoeinschat-
zung in Form eines Entscheidungsbaums grafisch dar:

Abbildung 9: «Entscheidungsbaumy», siehe Folgeseite
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GRUNER FALL
(sehr) niedriges Risiko,
(sehr) sicher

GELBER FALL
(sehr) niedriges Risiko,
(eher/sehr) unsicher

Fallbesprechung im Team,
evtl. Kontaktaufnahme mit
Kinderschutzzentrum

Unterstiitzungsbedarf

Freiwilligkeit
zur Hilfeannahme

evtl. Fallbesprechung
im Team

kein Unterstiitzungs-
bedarf

keine Hilfe
evtl. Infos Uber Hilfs-
maoglichkeiten

Hilfe leisten, Hilfeplan
evtl. Hinzuziehen weiterer
Stellen

Situation verbessert sich ausreichend
innert natzlicher Frist und Situation bleibt
Uiber bestimmten Zeitraum gut?

@ =

siehe
ORANGER FALL

abschliessen,
evtl. erhdhte
Aufmerksamkeit

ORANGER FALL
(eher/sehr) hohes Risiko,
(eher/sehr) unsicher

ROTER FALL
(eher/sehr) hohes Risiko,
(sehr) sicher

Fallbesprechung im Team, Absprache mit Vorgesetzten, Ll el 2115

evtl. Kontaktaufnahme mit Kinderschutzzentrum oder KESB

Unterstiitzung Unterstiitzung
notwendig zwingend

Eigene Mdoglichkeiten reichen aus und Fallfiihrung moglich?

© =

Eltern und Kind bereit Verbindliche Fallfiihrung durch geeignete
und in der Lage, Hilfe Stelle méglich sowie Eltern und Kind bereit
anzunehmen? und in der Lage, Hilfe anzunehmen?

O 20 D

Hilfe leisten, Hilfeplan
evtl. Hinzuziehen weiterer
Fachstellen

- Polizeinotruf 117
- Ambulanz 144

Meldung an KESB

verbindliche
Ubergabe der
Fallfiihrung

Minimalziele innert
nutzlicher Frist erfallt?

Abklarung der Meldung

durch KESB und Entscheid

@ siehe ROTER FALL

Abbildung 9: Darstellung in Anlehnung an Kinderschutz Schweiz (Hrsg. 2020), Hauri, Andrea und Zingaro, Marco. Kindeswohlgeféhrdung erkennen und angemessen handeln.
Leitfaden fur Fachpersonen aus dem Sozialbereich. Bern: Kinderschutz Schweiz, 2. Uberarbeitete Auflage.
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Wenn Sie das Risiko fur eine ungunstige Entwicklung und Kindeswohlgeféhr-
dung als «niedrig» oder «sehr niedrig» einschatzen und sich bei dieser Einschat-
zung sicher oder sehr sicher fhlen, ist davon auszugehen, dass kein UnterstUt-
zungsbedarf besteht.
Auch «grine Situationen» kdnnen Sie im Team besprechen. So kénnen Sie
Ihre Wahrnehmung Uberprifen und die Irritation einordnen sowie gemeinsam
Uber das weitere Vorgehen bzw. einen Abschluss entscheiden.

Wenn Sie das Gefahrdungspotenzial als «niedrig» oder «sehr niedrig» einschat-
zen und sich bei dieser Einschatzung sehr unsicher, unsicher oder eher unsicher
fUhlen, ist davon auszugehen, dass ein Unterstutzungsbedarf vorliegt.
Wenn Eltern und/oder Kind bereit sind, Hilfe anzunehmen, kénnen Sie Res-
sourcen identifizieren und gemeinsam mit dem Kind und/oder den Erziehungs-
berechtigten den Unterstitzungsprozess planen. Besprechen Sie den Fall im
Team und entscheiden Sie gemeinsam Uber das weitere Vorgehen.
Wenn Eltern und/oder Kind nicht bereit sind, Hilfe anzunehmen, ist es vermut-
lich nicht angezeigt, dass Sie gegen ihren Willen einen weiteren Schritt (z.B.
Meldung an die KESB) vornehmen. Es empfiehlt sich, zu versuchen, mit den
Eltern und dem Kind in Kontakt zu bleiben, ihnen Informationen Uber Unter-
stlitzungsangebote zur Verfligung zu stellen und sie zu motivieren, zuséatzliche
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wenn Sie das Gefédhrdungspotenzial als «eher hoch», «hoch» oder «sehr hoch»
einschéatzen und sich bei dieser Einschatzung sehr unsicher, unsicher oder eher
unsicher fuhlen, ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Unterstitzungsbe-
darf besteht.
In diesem Fall ist in einem n&chsten Schritt einzuschéatzen, ob und inwiefern
Sie die ndtige Hilfe im Rahmen lhres beruflichen Auftrags und mit Ihren eige-
nen Hilfemdglichkeiten selbst erbringen bzw. Zugange dazu erschliessen kon-
nen oder ob es dafur weitergehende Massnahmen braucht.
Kénnen Sie die Hilfe selbst erbringen bzw. die Zugadnge dazu erschliessen,
stellt sich die Frage, ob Sie dazu bereit sind, die Fallfihrung fir dieses Kind
bzw. fur diese Familie zu Ubernehmen. Falls nicht: Wer kénnte die Fallfthrung
Ubernehmen?
Da die meisten Falle sehr komplex sind, sollten Sie diese Einschatzung nicht
alleine vornehmen. Eine Absprache im Team und mit Vorgesetzten ist unab-
dingbar. Sie kdnnen sich zudem beim Kinderschutzzentrum Beratung zuzie-
hen (siehe Abschnitt 4.1 «Austausch, Vernetzung und fachliche Unter-
stUtzung»).
Ein Fall sollte nicht Iangere Zeit im orangen Bereich liegen. Die Situation sollte
sich innerhalb nutzlicher Frist zu einem gelben Fall entwickeln. Legen Sie dafur
eine Frist fest.

Wie gut ist es moglich, mit den eigenen beruflichen Mdglichkeiten die ungunstige

Situation flr das Kind abzuwenden?

eher schlecht schlecht sehr schlecht

gut eher gut
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Verbindliche Fallzusammenarbeit mit geeigneter Stelle oder Uber-
nahme der Fallfiihrung durch geeignete Stelle, wenn lhre beruflichen
Méglichkeiten nicht reichen: Wenn Ihre Antwort «eher schlecht», «schlecht»
oder «sehr schlecht» ist, reichen lhre eigenen beruflichen Moglichkeiten nicht
aus, um das Kindeswohl zu sichern. In diesem Fall sollten Sie prifen, ob es
weitere Stellen gibt, mit denen Sie sich vernetzen und zusammenarbeiten kon-
nen. So kann sich z.B. eine Lehrperson mit der Schulsozialarbeit oder eine
Hebamme mit der MUtter- und Vaterberatung austauschen (siehe Abschnitt
3.7 «Zusammenarbeit, Informationsaustausch und Datenschutz»). Es hangt
von der konkreten Situation und von Ihrem beruflichen Kontext ab, wer dafir
als geeignet erscheint. Es kann durchaus auch gegeben sein, sich mit mehr-
eren Stellen zu vernetzen und allenfalls zusammenzuarbeiten. Im Fall einer
Zusammenarbeit sind Kompetenzen, Aufgaben und Verantwortung zu klaren.
Dazu gehdrt auch die Klarung der Fallfihrung. Mit verbindlicher Fallibernahme
ist eine tatséchlich erfolgte und mit allen Beteiligten abgesprochene Uber-
nahme der Fallverantwortung durch diese Stelle gemeint. Falls eine andere
geeignete Stelle die Fallfihrung verbindlich Gbernimmt, ist es in der Verantwor-
tung dieser Stelle, die weitere Entwicklung des Kindeswohls einzuschéatzen
und bei Bedarf eine Meldung an die KESB zu prifen. Bleiben Sie auch
in Kontakt mit der falllbernenmenden Stelle, wenn Sie weiterhin Kontakt
mit dem Kind bzw. der Familie haben. Behalten auch Sie das Kindeswohl im
Auge und tragen Sie im Rahmen Ihrer Méglichkeiten und geméass Absprache
bezlglich Aufgaben und Verantwortung zur Starkung von Ressourcen bei.
Meldung bei KESB einreichen, wenn Kindeswohl durch eigene berufli-
che Maéglichkeiten oder durch Zusammenarbeit mit geeigneter Stelle
nicht gesichert werden kann und keine verbindliche Falliibernahme
durch eine geeignete Stelle erfolgt: Reichen die vorhandenen beruflichen
Moglichkeiten nicht und kann keine geeignete Stelle die Fallfihrung verbindlich
Ubernehmen oder ist die Familie nicht bereit, mit dieser Stelle zusammen-
zuarbeiten, ist eine Meldung an die KESB einzureichen. Diesen Schritt sollten
Sie vorgéngig mit Ihrer bzw. Ihrem Vorgesetzten besprechen, zumal fur Fach-
personen, die beruflich regelmassig mit Kindern Kontakt haben, auch eine
Meldepflicht besteht.

Wenn Ihre Antwort «gut» oder «eher gut» ist, kdnnen Sie noch die folgende Frage
beantworten:

Wie gut kénnen Sie die verbindliche Fallfihrung fir das Kind bzw. die Familie

Ubernehmen?

gut eher gut eher schlecht schlecht sehr schlecht

Einvernehmliche Beratung und Unterstiitzung der Familie: Wenn Ihre
Antwort auf «gut» oder «eher gut» féllt, bedeutet dies, dass Sie die Fallfihrung
Ubernehmen und die Familie im Rahmen einer freiwilligen bzw. einvernehmli-
chen Beratung oder Unterstitzung begleiten kénnen. Diesen Schritt sollten
Sie vorher mit Ihrer bzw. lhrem Vorgesetzten absprechen. Sie sollten in die-
sem Fall konkrete, umsetzbare und verbindliche Mindestanforderungen fur die
Gewahrleistung des Kindeswohls mit den Eltern und dem Kind vereinbaren,
d.h. Ziele, Indikatoren, Auftrdge und eine Frist. Sollten Sie nach der definierten
Frist zum Schluss kommen, das Kindeswohl sei nicht gesichert, so ist eine
Meldung an die KESB angezeigt. Auch im Fall eines Abbruchs der freiwilligen
Unterstutzung durch die Eltern ist — bei ausgewiesenem erheblichem Hand-
lungsbedarf — in der Regel eine Meldung einzureichen.

Meldung, wenn keine Fallfihrung mdglich ist: Wenn Ihre Antwort
«schlecht», «eher schlecht» oder «sehr schlecht» ausféllt, ist in der Regel eine
Meldung an die KESB einzureichen.
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Wenn Sie das Gefahrdungspotenzial als «eher hoch», «<hoch» oder «sehr hoch»
einschatzen und sich bei dieser Einschatzung sicher oder sehr sicher fuhlen, ist
davon auszugehen, dass das Kindeswohl| geféhrdet ist und es zwingend einer
UnterstUtzung bedarf.
In der Regel wird sich daraus nach Art. 314d ZGB die grundsatzliche Ver-
pflichtung ergeben, eine Meldung an die KESB zu machen, sofern Sie die
Gefahrdung nicht im Rahmen lhrer Tatigkeit verhindern kénnen. Zur Prifung,
ob Sie dazu in der Lage sind oder nicht, beantworten Sie dieselben Fragen wie
bei einem orangen Fall.
Es ist wichtig zu beachten, dass mit zunehmendem Grad des Bedarfs an Hilfe
oder der Gefédhrdung die Anforderungen an lhre eigenen Hilfemoglichkeiten
und an die Verbindlichkeit Ihrer Fallfihrung steigen und dass Sie lhr Handeln
laufend selbstkritisch reflektieren sollten. Dies werden Sie in der Regel nur
mittels Coaching durch lhre Vorgesetzte bzw. lhren Vorgesetzten im Rahmen
einer regelmassigen Inter- oder Supervision oder mit fachlicher Beratung
durch das Kinderschutzzentrum erreichen. Zudem steigen die Anforderungen
an eine sorgfaltige Dokumentation des Fallverlaufs.
Falls Sie eine Meldung an die KESB einreichen, ist zu klaren, wer diese
verfasst, wer sie unterzeichnet und wer die Eltern und das Kind dartber
informiert.

Erganzend oder alternativ zum vorgangig beschriebenen Entscheidungsbaum
kénnen auch nachfolgende Kriterien und Indikationen fur verschiedene Hand-
lungsoptionen herangezogen werden.

Sie kdnnen im Rahmen lhres beruflichen Auftrags die nétige Unterstitzung zur
Sicherung des Kindeswohls ermdglichen und die Fallfihrung dbernehmen.
Oder Sie kénnen mit einer geeigneten Stelle oder mit geeigneten Stellen ver-
bindlich zusammenarbeiten und eine geeignete Stelle kann die Fallfthrung
Ubernehmen.

Eine positive Veranderung im Sinn des Kindeswohls in absehbarer Zeit wird als
wahrscheinlich eingeschatzt. Umgekehrt wird das Risiko fur nicht zumutbare
Verschlechterung oder weitere Gewalt als gering eingeschéatzt.

Die Eltern, das Kind, die oder der Jugendliche verfligen Uber ausreichend Res-
sourcen und sind bereit und in der Lage, Hilfe anzunehmen und Vereinbarun-
gen umzusetzen.

Die notwendigen UnterstUtzungsleistungen erfordern keine durch die KESB
angeordneten Massnahmen.

Die Eltern, das Kind, die oder der Jugendliche stimmen — soweit ndtig — einem
Informationsaustausch mit definierten Stellen zu (Entbindung von der Schwei-
gepflicht).

Das Vorgehen ist mit der vorgesetzten Person und/oder im Team abgespro-
chen und wird unterstutzt.

Es liegen Anhaltspunkte fiir eine akute Kindeswohlgefahrdung und Sofort-
massnahmen vor (siehe Abschnitt 5.1 «Phase 1: Anzeichen erkennen»).
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Das Risiko fur eine Kindeswohlgefahrdung ist «eher hoch» bis «sehr hoch» und
Sie sind sich dartber sicher oder sehr sicher.

Es liegen Anzeichen flr eine akute Kindeswohlgefahrdung vor.

Die Eltern sind nicht in der Lage, Hilfe anzunehmen.

Die notwendige Hilfe Ubersteigt die eigenen beruflichen Mdglichkeiten und
eine verbindliche Falllbergabe an eine geeignete Stelle ist nicht maglich.

Die Kriterien fur einvernenmliche Unterstitzung sind nicht erflillt bzw. Minimal-
anforderungen im Rahmen einvernehmlicher Unterstitzung werden nicht
erfullt.

Es handelt sich mutmasslich um eine Straftat zum Nachteil eines Kindes (z.B.
bei sexuellen Ubergriffen oder kdrperlichen Verletzungen).

Es besteht eine Anzeigepflicht. 2

Es bestehen Chancen, dass die Straftat bewiesen werden kann. Die Straftat
ist nicht verjahrt.

Das Strafverfahren ist dem Opfer zuzumuten. Aspekte des Kindeswohls sind
zu berlcksichtigen.

Die Gefahrdung besteht fort und ihr kann nicht anders begegnet werden.
Wenn Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren sexuelle Ubergriffe
oder physische Gewalt ausUben, ist eine Anzeige bei der Jugendanwaltschaft
angezeigt. Bei strafunmuindigen Kindern (unter 10 Jahren) ist eine Meldung an
die KESB angebracht.

Besteht der Verdacht auf eine entsprechende Straftat, empfiehlt es sich unbe-
dingt, das Vorgehen — allenfalls anonymisiert — mit dem Kinderschutzzentrum
(als Opferhilfestelle fir Minderjahrige) oder der KESB zu besprechen (siehe
Abschnitt 6.4 «Spezifische Angebote» unter «Opferhilfe»).

Dem effektiven Handeln im Sinn der Umsetzung von Entscheiden geht, wie
in den vorgangigen Phasen 1 bis 4 beschrieben, ein Wahrnehmen von An-
zeichen, eine Auslegeordnung zur Gesamtsituation, eine Einschatzung des
Risikos fur eine ungunstige Entwicklung und Kindeswohlgefahrdung und das
Abwagen von Handlungsmaoglichkeiten voraus. Nun wird ein Handlungsplan
erstellt: Wer macht was, mit wem und welcher Zielsetzung sowie in welcher
Zeit? Die Wirkung und der Grad der Zielerreichung werden Uberprift und
das Vorgehen reflektiert.

Oft erfolgen verschiedene Unterstlitzungsprozesse parallel und es sind mehrere
Fachpersonen beteiligt. Es ist zu klaren, wer welche Schritte wann und wie
umsetzt und diese Uberpruft. Zustandigkeiten, Rollen und Zusammenarbeit sind
(neu) zu organisieren. Die Ziele der Interventionen missen allen involvierten Fach-
personen bekannt und die Koordination der einzelnen Schritte muss jederzeit
gewdhrleistet sein (sieche Abschnitt 3.7 «Zusammenarbeit, Informationsaus-
tausch und Datenschutz»). Unterstitzungsleistungen missen dazu flhren, dass
sich die Situation verbessert und eine Veranderung in Richtung gelber/griner
Bereich einsetzt. Dazu muss definiert sein, welcher Zustand mit welchen Mitteln
erreicht werden soll. So kénnen alle Involvierten erkennen, welcher Zustand
angestrebt wird und wer daflr welche Verantwortung zu Ubernehmen hat.
Zudem ist eine Frist festzulegen, was bis wann erreicht werden soll und was die
Folgen sind, wenn die Verdnderungsziele nicht innerhalb dieser Frist erreicht
werden. Dokumentieren Sie Ziele und Entscheidungen mit den dazugehdrigen
Begriindungen, Vorgehensweisen sowie Fragen, die noch zu kléaren sind.

2 Behorden und Mitarbeitende des Kantons und der Gemeinden sind nach Art. 302 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung (SR 312.0; abgekirzt StPO) zur Anzeige verpflichtet,
wenn sie von einer strafbaren Handlung Kenntnis erhalten, die als Kapitalverbrechen in Art. 48 des Einflhrungsgesetzes zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessverordnung

(sGS 961.1; abgekirzt EG-StPO) aufgelistet sind.
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Bei einer Meldung oder Anzeige ist zu bertcksichtigen, dass damit die FallfGh-
rung an die entsprechende Stelle Ubergeht und unter Umsténden eine Zusam-
menarbeit oder ein Informationsaustausch nicht mehr oder nur sehr beschrankt
moglich ist. Somit verandert sich die Rolle der meldenden bzw. anzeigenden
Stelle grundlegend und muss neu definiert werden. Die Begleitung der Kinder
und Jugendlichen und allenfalls der Eltern muss durch die meldende bzw. anzei-
gende Stelle unbedingt geregelt und sichergestellt werden.

Fachpersonen, welche die Rolle von Bezugs- und Vertrauenspersonen
von Kindern und Jugendlichen haben, kommt in Gefadhrdungssituationen
eine wichtige Rolle zu. Sie sind in der Regel nicht auch noch fallfiihrend.
In unsicheren Zeiten ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen das Gefuhl
von Schutz und Sicherheit (sicherer Ort) zu vermitteln und wenn immer moglich
eine Beziehungskonstanz zu bieten. Verlassliche, konstante und verfugbare Ver-
trauenspersonen entsprechen einem GrundbedUrfnis von Kindern. Es ist deshalb
wichtig, festzustellen, wer dem Kind eine verldssliche Beziehung anbieten kann
sowie daflr zu sorgen, dass das Kind mit diesen vertrauten Personen in Kontakt
bleiben kann und unnétige Beziehungsabbriche oder -unterbriiche vermieden
werden. Anstehende Ubergange sollten méglichst unter Berlicksichtigung der
verschiedenen Lebenswelten des Kindes sorgsam gestaltet werden.

26 Nach Reichert Oppitz, 2012; Weiss, 2012; Wiemann, 2012.

Sie kdnnen Kinder und Jugendliche unterstitzen mit: 26
Zuversicht, Spass, Freude und Normalitat;
Férderung vielseitiger Kérper- und Sinneswahrnehmungen, Bewegung
und Kreativitat (Spannungsabbauy);
kontinuierlichen Beziehungserfahrungen mit verlasslich, vertrauten und
verfigbaren Personen mit einer klaren Haltung zu Grenzverletzungen;
Gelegenheiten flr Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und Verdnderung
negativer Selbstbilder;
Bezugspersonen, die sensibel gegeniiber Ubertragungs- und Gegen-
Ubertragungsdynamiken sind, welche die Beziehungsgestaltung regel-
massig reflektieren und auf ihre Selbstfiirsorge achten;
Partizipation (Respektieren der AutonomiebedUrfnisse; bei Konflikten
auf die Seite des Kindes gehen; aktive Beteiligung und Mitsprache;
Wahlmdglichkeiten anbieten, wo immer mdéglich);
freundlicher Kontrolle und Hilfe beim Einhalten von — wo mdéglich gemein-
sam ausgehandelten — Regeln (vereinbaren, was das Kind tun soll, statt
was es nicht tun soll);
Vermeiden und Reduzieren von Triggern mit Achtsamkeit im Korperkon-
takt (kdrperliche Nahe kann traumatische Erlebnisse antriggern) sowie
Arger und Kritik einbetten in Wertschatzung;
der Annahme des guten Grundes (sogenanntes Reframing; alles was der
Mensch zeigt, macht einen Sinn in seiner Geschichte).

Uberpriifen Sie die Wirkung und den Grad der Zielerreichung und reflektieren Sie
das Vorgehen. Werten Sie mit den wichtigsten Kooperationspartnerinnen und
-partnern, wenn maoglich auch mit den Eltern, den Prozess, die Zusammenarbeit
und die Zielerreichung aus und dokumentieren Sie diese in der Akte.
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Nachfolgend finden sich einige spezifische Anregungen je Handlungsoption.

Wenn Eltern und/oder Kind bereit sind, Hilfe anzunehmen, kénnen Sie als Fach-
person Ressourcen identifizieren und gemeinsam mit dem Kind und/oder den
Erziehungsberechtigten den Unterstiutzungsprozess planen, z.B. mit Informatio-
nen zu bestimmten Themen und Angeboten, der Triage an geeignete Stellen
bzw. der Vermittlung passender Angebote.

Wenn Eltern und/oder Kind nicht bereit sind, Hilfe anzunehmen, ist es vermutlich
in diesem Bereich der niederschwelligen Unterstitzung in einer gelben Situation
nicht angezeigt, dass Sie gegen deren Willen einen weiteren Schritt (z.B. Mel-
dung an KESB) vornehmen. Versuchen Sie, mit den Eltern und dem Kind in
Kontakt zu bleiben und sie zu motivieren, zusétzliche Hilfe in Anspruch
zu nehmen.

Beobachten Sie die Situation, ob sie sich ausreichend innert nutzlicher Frist ver-
bessert und Uber einen bestimmten Zeitraum gut bleibt. Falls nicht, schatzen Sie
die Situation im Austausch mit einer weiteren Fachperson erneut ein.

Vereinbaren Sie verbindlich und in schriftlicher Form, welche konkreten Ziele
durch wen, bis wann und mit welchen konkreten Schritten oder Auftrdgen
erreicht werden mussen sowie durch wen und wie die Einhaltung der Verein-
barung Uberprtft wird (Indikatoren).
Die Verantwortlichkeiten sind dabei klar und Ziele sowie Auftrage zur Erflllung
der Ziele sind:

realistisch und realisierbar;

konkret und UberprUfbar innerhalb einer definierten Frist;

wenn moglich positiv und in einer einfachen Sprache verfasst.

Legen Sie eine Frist und Konsequenzen fest, wenn die Vereinbarung nicht ein-
gehalten wird. Halten Sie fest, wer gegebenenfalls eine Meldung macht.

Die Mindestanforderungen fur die Gewahrleistung des Kindeswohls sind durch
Sie als Fachperson zu definieren und den Eltern sowie dem Kind zu erklaren.
Den Eltern wird aufgezeigt, in welcher Frist diese Mindestanforderungen erflllt
sein mUssen und dass Sie ansonsten (aus rechtlichen oder berufsethischen
Griinden) verpflichtet sind, eine Meldung an die KESB zu machen.

Die Eltern und das Kind sollen wissen, dass diese Vereinbarung nicht verhan-
delbar ist, sie aber fur die konkrete Umsetzung Losungsideen entwickeln kon-
nen. Auch wird zusammen nach Moéglichkeiten zur Verbesserung der Situation
fUr das Kind gesucht.

FUr die einvernehmliche Beratung oder Unterstlitzung kdnnen Sie zusammen
mit der Familie die vorhandenen Ressourcen aktivieren. Von Bedeutung sind
sowohl Ressourcen des Kindes, der Eltern und Bezugspersonen sowie des
weiteren sozialen Umfelds als auch materielle und immaterielle Ressourcen.
Setzen Sie an der Auslegeordnung zu den Schutzfaktoren an und fra-
gen Sie das Kind, die Eltern und sich selbst, welche dieser Ressourcen
genutzt werden kdnnen, um die Situation des Kindes zu verbessern.
Die Einschatzung zum Kindeswohl, der Entscheid fur einvernehmliche Unter-
stitzung und die schriftliche Vereinbarung werden in den Akten dokumentiert
und sind fur Stellvertretungssituationen deutlich ersichtlich.

Die Begleitung des Kindes, der oder des Jugendlichen durch eine Vertrauens-
person wird sichergestellt.

Wenn die Betroffenen zusatzlich unter Druck geraten kdnnten oder bei sexuali-
sierter Gewalt sollte die mutmasslich gewaltaustiibende Person nicht kontak-
tiert und das weitere Vorgehen im fachlichen Austausch sorgféltig geplant
werden.
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Klaren Sie die Kompetenzen, die Aufgaben und die Verantwortung. Beachten
Sie die Hinweise zum Informationsaustausch und Einbezug der Betroffenen
(Abschnitte 3.7 «Zusammenarbeit, Informationsaustausch und Datenschutz»

und 4.2 «Beteiligung der Eltern, Kinder und Jugendlichen»).

Falls eine andere geeignete Stelle die Fallflhrung verbindlich Gbernimmt, ist es
in der Verantwortung dieser Stelle, die weitere Entwicklung des Kindeswohls

einzuschétzen und bei Bedarf eine Meldung an die KESB zu machen.

Mit verbindlicher Falliibernahme ist eine tatsachlich erfolgte und mit
allen Beteiligten abgesprochene Ubernahme der Fallverantwortung
durch diese Stelle gemeint. Diese Verbindlichkeit kann hergestellt werden,
indem z.B. ein gemeinsames Gesprach mit den Eltern und/oder dem Kind
sowie der bisherigen und der zuklnftigen Fachperson stattfindet. Bei diesem
Gespréach aussern Sie Ihre Sorge um das Kindeswohl und welche Schritte nun
anstehen. Alternativ kbnnte diese Verbindlichkeit im Einverstandnis der Betrof-
fenen auch durch die neue Fachperson hergestellt werden, indem diese
bestatigt, dass ein Gesprach mit der Familie stattgefunden hat und die Beglei-

tung bzw. Beratung zuklnftig durch die neue Stelle erfolgt.

Bleiben Sie auch in Kontakt mit der fallibernehmenden Stelle, wenn Sie wei-
terhin Kontakt mit dem Kind bzw. der Familie haben. Tragen Sie im Rahmen
Ihrer Méglichkeiten und geméass Absprache bezlglich Aufgaben und Verant-

wortung zum Kindswohl bei.

(siehe Abschnitt 5.1 «Phase 1: Anzeichen erkennen» unter 5.1.8 «Sofortmass-
nahmen»)

Diesen Schritt kdnnen Sie auch gegen den Willen, aber in der Regel
nicht ohne Wissen der Eltern und des Kindes machen. Streben Sie aber
das Einverstandnis der Erziehungsberechtigten fir die Gefahrdungsmeldung
an oder ermutigen Sie sie gar zu einer eigenen Meldung.

Beziehen Sie Kinder und Jugendliche — soweit sinnvoll — alters- und entwick-
lungsgerecht mit ein.

Die Meldung erfolgt an die fur die Wohngemeinde des Kindes zustandige
Kindes- und Erwachsenenschutzbehoérde.

Die schriftliche Form empfiehlt sich, um die vorliegenden Informationen diffe-
renziert und strukturiert darzulegen. Dabei ist zwischen Vermutungen und Fak-
ten zu unterscheiden. Samtliche vorhandenen Fakten sind der Gefahrdungs-
meldung beizulegen.

Fachlich tragen Sie zur Erstellung der Meldung bei oder Sie schreiben
die Gefahrdungsmeldung sogar weitgehend selbst. Doch die Verant-
wortung und das Unterschreiben der Meldung ist in der Regel auf
Leitungsebene anzusiedeln. Beachten Sie dabei die internen Ablaufe und
Regelungen zur Frage, wer innerhalb |hrer Institution dafir vorgesehen ist,
Meldungen einzureichen.

Die KESB wird die Meldung pritfen und gegebenenfalls bei einer daflr vorge-
sehenen Stelle eine Abklarung veranlassen. Wenn nétig wird sie zudem die
erforderlichen vorsorglichen Massnahmen zum Schutz des Kindes ergreifen.
Betroffene Personen erhalten zu den Entscheiden Uber anzuordnende Mass-
nahmen ein rechtliches Gehor. Die KESB hat Massnahmen verhaltnismassig
und subsididr anzuordnen, d.h. keine Massnahmen anzuordnen, wenn Betrof-
fene selbst flr Abhilfe sorgen.

Formular Gefahrdungsmedlung ((x fiir Fachpersonen allgemein,

fir Schulen, X fiir Privatpersonen)

Minimalstandards zur Zusammenarbeit mit der KESB

(Ix] fir Fachorganisationen aus dem vorgelagerten Unterstiitzungs-
netzwerk, (X1 fiir Schulen)
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https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_951879762.ocFile/Formular%20Gef%C3%A4hrdungsmeldung.docx
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_979848291.ocFile/Formular%20Gef%C3%A4hrdungsmeldung%20f%C3%BCr%20Schulen.docx
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_979848291.ocFile/Formular%20Gef%C3%A4hrdungsmeldung%20f%C3%BCr%20Schulen.docx
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_1332198560.ocFile/Formular%20Gef%C3%A4hrdungsmeldung%20f%C3%BCr%20Privatpersonen.docx
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_1577520562.ocFile/Minimalstandards%20zur%20Zusammenarbeit%20mit%20der%20KESB.pdf
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_1577520562.ocFile/Minimalstandards%20zur%20Zusammenarbeit%20mit%20der%20KESB.pdf
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_156384116.ocFile/Minimalstandards%20zur%20Zusammenarbeit%20Schule-KESB.pdf
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_156384116.ocFile/Minimalstandards%20zur%20Zusammenarbeit%20Schule-KESB.pdf

Nehmen Sie keinen Kontakt zur mutmasslichen Taterschaft auf.
Besteht der begriindete Verdacht auf eine Straftat, wird dringend
empfohlen, das konkret mégliche Vorgehen - allenfalls anonymisiert
- mit dem Kinderschutzzentrum (als Opferhilfestelle fiir Minderjahrige)
oder der KESB abzusprechen.

Eine Anzeige sollte méglichst zeitnah zum Tatzeitpunkt erfolgen.

Weitere Hinweise zur Strafanzeige:

Es ist zu prifen, wie das mutmassliche Opfer in die Entscheidungsfindung ein-
bezogen werden kann.

Ist das Opfer gegen eine Anzeige oder muss davon ausgegangen werden,
dass bei der Einvernahme keine Aussage gemacht wird, muss eine Guterab-
wagung vorgenommen werden. Hierzu ist zu beachten, dass die Mitarbeiten-
den von Opferhilfestellen ausgenommen sind von der Anzeigepflicht gegen-
Uber den Strafverfolgungsbehdrden und sie ein Melderecht, nicht aber eine
Meldepflicht gegenliber der KESB haben.

Informieren Sie alters- und entwicklungsgerecht, was eine Anzeige bedeutet
und dass keine Gewahr besteht, dass es zu einer Verurteilung kommt. Kinder
haben in der Regel die Vorstellung, dass eine Anzeige dazu fuhrt, dass die
beschuldigte Person ins Gefangnis kommt und sie dann sicher sind. Hierzu
bedarf es eine gute alters- und entwicklungsgerechte Information der Kinder.
Das Kinderschutzzentrum macht sogenannte Anzeigeberatungen, die das
enthalten kdnnen.

Prifen und sprechen Sie ab, wer die Anzeige erstatten kann und wo sie erstat-
tet wird (6rtlich und sachlich). Mit jugendlichen Beschuldigten kann auf eine
Selbstanzeige hingearbeitet werden.

Gleisen Sie die Begleitung durch die Opferhilfestelle fir Minderjahrige (Kinder-
schutzzentrum) auf. Das Kinderschutzzentrum informiert Uber die besonderen
Rechte von Kindern und Jugendlichen als Opfer im Strafverfahren und beglei-
tet Opfer und deren Angehorige durch das Verfahren (siehe Abschnitt 6.4
«Spezifische Angebote» unter «Opferhilfe»).

Sorgen Sie daflr, dass der Schutz und die Begleitung des Kindes gewahrleis-
tet werden. Der Schutz des Kindes hat Vorrang.

Die Staatsanwaltschaft kann Massnahmen (Art. 149 ff. und insb. Art. 154
StPO) prifen und anordnen, um den Schutz fir das Kind im Rahmen prozes-
sualer Schutzrechte zu verstérken. Stellt die zustandige Behorde die Notwen-
digkeit weiterer Massnahmen fest, so informiert sie unverziglich die KESB
(Art. 75 StPO).

Es ist ein sehr sorgfaltiger Umgang mit Informationen gefordert. Medien wer-
den nur in Absprache mit den Untersuchungsbehdrden informiert.

Versuchen Sie, mit den Betroffenen in wertschatzender Beziehung zu
bleiben. Definieren Sie bei Bedarf unterschiedliche Ansprechpersonen fir die
Beteiligten.

Es gilt in solchen Fallen, auch schleichende Verschlechterung, Stag-
nation oder ungeniigende Verbesserung zu erkennen, indem die Situa-
tion periodisch Uberprift wird. Sie sollten sich immer wieder fragen, ob
sich die Situation bessert, gleich bleibt oder verschlechtert, ob das Kindes-
wohl gewahrleistet ist und ob die Situation lhre eigenen beruflichen Moglich-
keiten und personlichen Grenzen Ubersteigt.

Der kollegiale Austausch wie auch die Fallbesprechung mit einer aussen-
stehenden Fachperson im Bereich Kindesschutz sind besonders hilfreich.
Beim Einholen von Informationen mussen die rechtlichen Bestimmungen in
Bezug auf Schweigepflicht und Datenschutz beachtet werden (siehe Abschnitt
3.7 «Zusammenarbeit, Informationsaustausch und Datenschutz»).

Definieren Sie einen Zeitpunkt, zu dem eine weitere Einschatzung vorgenom-
men und eine Entscheidung zum Vorgehen getroffen wird. Schliessen Sie den
Fall gegebenenfalls ab, um die Betroffenen nicht durch die latente Aufrecht-
erhaltung einer Vermutung unnétig zu belasten.
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Wenn Sie die Fallfiihrung Gbernommen haben, lberpriifen Sie nach
einer festgelegten Zeit die Wirkung des Handelns der Beteiligten in
Bezug auf die Veranderungsziele. Wenn Sie feststellen, dass die Wirkung
nicht den aktuellen BedUrfnissen des Kindes oder der bzw. des Jugendlichen
entspricht und allfallige Minimalziele nicht innert definierter Frist erreicht wur-
den, ist erneut die Gesamtsituation auszulegen und einzuschéatzen. Oder es
sind gegebenenfalls die fur diesen Fall schon festgelegten weiteren Schritte
einzuleiten.

Wenn Sie die Fallfiihrung nicht lbernommen haben, aber Bezugsper-
son sind, beobachten Sie den Verlauf, reflektieren Sie lhre Rolle als
Bezugsperson und welche Informationen Sie allenfalls zur Erflllung
Ihrer Aufgabe bendtigen. Sollten Sie Anzeichen fur eine Verschlimmerung
der Situation oder keine Besserung nach festgelegten Mindestanforderungen
feststellen, priifen Sie, ob und wie Sie mit der fallfihrenden Person Informatio-
nen austauschen durfen. Nehmen Sie nétigenfalls eine Einschatzung zur
Gesamtsituation vor, besprechen Sie sich im Team sowie allenfalls mit dem
Kinderschutzzentrum oder der KESB.

Wenn maoglich erfolgt die (periodische) Auswertung mit den Eltern, Kindern
und Jugendlichen zusammen. Bei Kindern ist zu prifen, wie sie alters- und
entwicklungsgerecht einbezogen werden.

Zur Qualitatssicherung sollten der Prozess, das eigene Handeln, die Abldufe
und die Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachpersonen rickblickend
beurteilt und allenfalls flir andere Fallsituationen Schlussfolgerungen gezogen
werden. Nach Mdglichkeit sollten Fachpersonen, Fachstellen und Behdrden
Uber Erkenntnisse und Schlussfolgerungen informiert werden. In der eigenen
Organisation sollten dafiir Reflexionsgeféasse (z.B. Fallbesprechung/Intervision,
Supervision) installiert sein. Der abgeschlossene Fall kann auch interdisziplinar
(z.B. in einer regionalen Fallberatung Kindesschutz) reflektiert werden, um flr die
FUhrung weiterer Félle zu lernen.

Bei Fallabschluss werden abschliessende Gesprache mit den Betroffenen
gefuhrt und diese am Reflexionsprozess beteiligt. Wenn datenschutzrechtlich
madglich, sollten Ruckmeldungen tber Erfolge und Misserfolge der getroffenen
Massnahmen an beteiligte Fachstellen erfolgen.

Archivieren Sie die Akten geméass Vorschrift.

Inwiefern wurden das Veranderungsziel oder die Ziele erreicht?

Was hat die Zielerreichung unterstitzt oder erschwert bzw. verhindert?
Welches sind die nachsten Schritte, falls die Veranderungsziele nicht erreicht
wurden?

Welche Erkenntnisse lassen sich flir andere Situationen mitnehmen?
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BERATUNGS-

UND UNTERSTUTZUNGSANGEBOTE

In diesem Kapitel finden Sie eine grobe Orientierung zu Beratungs- und Unter-
stlitzungsangeboten.

0.1 BERATUNG UND UNTERSTUTZUNG
FUR FACHPERSONEN

FUr Fachpersonen bestehen verschiedene Angebote zur Unterstitzung im Ein-
schatzen einer Situation und Entscheiden Uber das weitere Vorgehen:

— Kinderschutzzentrum - Beratung
www.kszsg.ch
Das Kinderschutzzentrum berat gewaltbetroffene oder gewaltbedrohte Kinder,
Jugendliche sowie deren Eltern, Erziehungsberechtigte, Bezugspersonen und
Fachpersonen und ist Opferhilfestelle fir Minderjahrige. Es berat nieder-
schwellig Fachpersonen bei der Einschatzung der Situation und in Bezug auf
das weitere Vorgehen.

— Regionale Fallberatungen Kindesschutz
www.kszsg.ch - Erwachsene -» Beratung fiir Fachpersonen;
Anmeldung liber das Kinderschutzzentrum
Das kostenlose Angebot ist eine anonymisierte Fallbesprechung, die eine
sorgfaltige Einschatzung unter Einbezug verschiedener Disziplinen ermoglicht.
Die beiden regionalen interdisziplindren Gruppen handeln nicht selbst, son-
dern unterstutzen Ratsuchende mit einer Empfehlung zum weiteren Vorgehen.
Die Anmeldung erfolgt Uber das Kinderschutzzentrum, welches das Angebot
koordiniert.

— Kindes- und Erwachsenenschutzbehdrden (KESB)
www.kesb.sg.ch
Die KESB stehen fUr einen anonymen Austausch zur Verfligung. Bei akuten
Kindeswohlgefdhrdungen wenden Sie sich bitte unverzlglich an die zustan-
dige KESB oder die Polizei.

0.2 BERATUNG UND UNTERSTUTZUNG
FUR BETROFFENE

Verschiedene Formen von Unterstitzung (Beratung, Unterstitzung/Entlastung,
Therapie, Sachhilfen, Abklarung, Untersuchung) richten sich spezifisch an Kinder
und Jugendliche oder Eltern und weitere Erwachsene. Nachfolgendes Online-
Verzeichnis ermoglicht eine gezielte Suche nach verschiedenen Kriterien (z.B.
Zielgruppe, Wohnort, Unterstitzungsform, Thema, Zugang):

«find help» — Beratungs- und Unterstiitzungsangebote im Kanton
St.Gallen (www.findhelp.sg.ch)

In «find help» finden sich z.B. die Angebote Erziehungs- und Familienberatung,
Jugendberatung, Schulsozialarbeit, MUtter- und Vaterberatung, Schulpsycholo-
gischer Dienst, die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste oder allgemeine
Sozialberatung.
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http://www.findhelp.sg.ch
http://www.findhelp.sg.ch
http://www.findhelp.sg.ch
https://www.kispisg.ch/ksz
https://www.kispisg.ch/ksz/erwachsene
https://www.kispisg.ch/ksz/erwachsene
https://www.kispisg.ch/ksz/erwachsene
https://www.kesb.sg.ch/home

Polizeinotruf 117 (bei akuter Gefahr)

Kinder- und Jugendnotruf des Kinderschutzzentrums: Tel. 0800 43 77 77
(Telefon- und Messenger-Dienst fir Kinder und Jugendliche)

Beratung + Hilfe 147 fUr Kinder und Jugendliche von Pro Juventute
Elternberatung 24/7 fur Eltern von Pro Juventute

per Telefon (058 261 61 61), Chat oder E-Mail

Kriseninterventionsgruppe des Schulpsychologischen Dienstes:

Tel. 0848 0848 48

Notunterkunft, O bis 6 Jahre: Tel. 071 242 08 84;

6 bis 18 Jahre: Tel. 071 525 00 05

Ostschweizer Kinderspital, Beratung zur Dringlichkeit einer arztlichen
Untersuchung: Tel. 0900 144 100;

Interdisziplindrer Notfall: Tel. 071 243 71 11

Soforthilfe bei sexueller Gewalt, Kantonsspital St.Gallen: Tel. 071 494 94 94
Frauenhaus St.Gallen: Tel. 071 250 03 45

Beratung des Kinderschutzzentrums: Tel. 071 243 78 02
(fir Eltern und Fachpersonen)
Kindes- und Erwachsenenschutzbehérde KESB (www.kesb.sg.ch)

«Kontakte fiir Hilfe in Notfallsituationen»

Ist ein Kind durch Gewalteinwirkung verletzt und wird &rztliche Hilfe nétig,
dann ist es wichtig, dass die Verletzungen sauber dokumentiert werden.
Zudem ist die Behandlung durch das Ostschweizer Kinderspital angezeigt.
Bei einem Verdacht auf sexualisierte oder physische Gewalt sind Unter-
suchungen im Ostschweizer Kinderspital durchzufihren. Das Ostschweizer
Kinderspital arbeitet bei Bedarf zur Sicherung der Beweislage mit dem Institut
fir Rechtsmedizin des Kantonsspitals St.Gallen zusammen.
Kinderpsychiatrische Untersuchungen und Interventionen kénnen durch die
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste St.Gallen (KJPD) erfolgen. Notfall-
psychiatrische Unterstitzungen der KUPD k&nnen auch ausserhalb der Biro-
zeiten durch die Hauséarztin oder den Hausarzt vermittelt werden.

Bei Uberforderungssituationen von Eltern mit einem Saugling (z.B. Verdacht
auf physische Gewalt, Gefahr von Schuitteltrauma) kann ein Elternteil mit dem
Kind im Ostschweizer Kinderspital hospitalisiert werden zur Abklarung der
Gesamtsituation.

FUr arztliche Untersuchungen ist bei nicht urteilsfahigen Kindern in der Regel
die Einwilligung der Sorgeberechtigen erforderlich. Kinder oder Jugendliche
gelten als urteilsfahig, wenn sie aufgrund ihrer geistigen Reife in der Lage sind,
den Zweck, die erwlnschte Wirkung und die méglichen unerwtnschten Wir-
kungen einer medizinischen Massnahme zu begreifen (in der Regel zwischen
dem 11. und 15. Lebensjahr).
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http://www.kesb.sg.ch
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_1215117600/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_75474447.ocFile/Kontakte%20f%C3%BCr%20Hilfe%20in%20Notsituationen.pdf

Im Kanton St.Gallen gibt es zwei Notunterkiinfte flr Kinder und Jugendliche:
Notunterkunft St.Gallen (NUK) fir Kinder und Jugendliche im Alter
von sechs Jahren bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres, die unmittelbar
geféhrdet sind (Kontakt: Tel. 071 525 00 05)
Notfallplatze der Wohngruppe Tempelacker fir Sauglinge und
Kleinkinder bis sechs Jahre, die unmittelbar gefahrdet sind
(Kontakt: Tel. 071 242 08 84)

Wenn das Kind oder die bzw. der Jugendliche Aussagen zu sexueller Gewalt,
physischer Gewalt, psychischer Gewalt oder Vernachlassigung gemacht hat,
kénnen Fachpersonen die Durchfiihrung einer Standardisierten Erstbefragung
(STEB), ein Angebot des Schulpsychologischen Dienstes, erwégen. Diese
dient der Dokumentation von Aussagen Uber eine vermutete Misshandlung;
bildet eine Grundlage fur die Entscheidung dartber, wie das Kind am besten
geschutzt werden kann;
kann als Beweissicherung fr ein allfélliges spateres Strafverfahren dienen.

Eine STEB kann bei Kindern im Alter ab ungeféhr drei Jahren durchgeflhrt wer-
den. Die STEB wird von dafur qualifizierten Fachpersonen durchgefihrt sowie in
Bild und Ton aufgezeichnet.

«Leitfaden STEB»

Jede Person, die durch eine Straftat in ihrer kdrperlichen, psychischen oder
sexuellen Integritat unmittelbar beeintrachtigt worden ist (Opfer), hat Anspruch
auf Unterstitzung nach dem Bundesgesetz Uber die Hilfe an Opfer von Straf-
taten (SR 312.5, abgekirzt OHG). Auch Angehdrige haben Anspruch auf
Opferhilfe.

Die Leistungen umfassen angemessene medizinische, psychologische, sozi-
ale, materielle und juristische Hilfe in der Schweiz, die als Folge der Straftat
notwendig wurden.

Opferhilfe umfasst Beratung und Soforthilfe, langerfristige Hilfe, Entschadi-
gung und Genugtuung.

Anspruch auf Opferhilfe besteht auch ohne eine Einleitung eines Strafverfah-
rens, ausgenommen sind Entschadigung und Genugtuung.

Opferhilfestelle fur Minderjahrige ist im Kanton St.Gallen das Kinderschutz-
zentrum St.Gallen.

Beratungen kénnen anonym erfolgen und sind kostenlos. Fachpersonen kén-
nen sich auch wegen einer Irritation oder vagen Vermutung an die Opferhilfe
wenden. Daflr ist es nie zu fruh.

www.opferhilfe-schweiz.ch
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https://www.opferhilfe-schweiz.ch/de/
https://notunterkunft-sg.ch/
https://ghg-tempelacker.ch/wohngruppe/
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindesschutz/standardisierte-erstbefragung--steb-.html

